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Aufgrund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und des § 86 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 des Hochschulgesetzes in der 

Fassung vom 19. November 2010 (GVBl. S. 463), BS 223-41, hat der Fachbereichsrat des Fach-

bereichs Rechts- und Wirtschaftswissenschaften der Johannes Gutenberg-Universität Mainz am 

20.01.2010 die folgende Ordnung für die Prüfung im Masterstudiengang International Economics 

and Public Policy beschlossen. Diese Ordnung hat der Präsident mit Schreiben vom 29.12.2011, 

Az:003-WiWi-Master IEPP/TM, genehmigt. Sie wird hiermit bekannt gemacht. 
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I. Allgemeines 

 

§ 1 

Geltungsbereich, Ziel des Studiums, Zweck der Masterprüfung, akademischer Grad 
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(1) Diese Ordnung regelt die Prüfung im Masterstudiengang International Economics and Public 

Policy des Fachbereichs Rechts- und Wirtschaftswissenschaften an der Johannes Gutenberg-

Universität Mainz. 

(2) Der konsekutive Masterstudiengang ist ein wissenschaftlicher Studiengang, der aufbauend auf 

einem ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss zu einem weiteren berufsqualifizierenden 

akademischen Abschluss führt. Er hat zum Ziel, zur Ausbildung von Führungskräften in Wirtschaft 

und Verwaltung sowie zur Förderung des wirtschaftswissenschaftlichen Nachwuchses vertiefte 

wissenschaftliche Fachkenntnisse insbesondere in den volkswirtschaftlichen Fachgebieten der 

Internationalen Wirtschaftsbeziehungen und der Wirtschaftspolitik zu vermitteln.  

(3) Durch die Masterprüfung soll festgestellt werden, ob die Kandidatin oder der Kandidat die für 

den Übergang in die Berufspraxis notwendigen Fachkenntnisse in den Prüfungsgebieten Internati-

onale Wirtschaftsbeziehungen und Wirtschaftspolitik erworben hat, die Zusammenhänge der Prü-

fungsgebiete überblickt und die Fähigkeit besitzt, wissenschaftliche Methoden und Kenntnisse an-

zuwenden. 

(4) Der Masterstudiengang International Economics and Public Policy ist ein englischsprachiger 

Studiengang, der grundsätzlich in englischer Sprache angeboten wird und in dem die entspre-

chenden Prüfungsleistungen in englischer Sprache zu erbringen sind. In Wahlpflichtmodulen bzw. 

Wahlpflichtmodulbestandteilen können Studierende wahlweise Module bzw. Modulbestandteile 

aus benachbarten Fächern besuchen. Die Prüfungsleistungen müssen in diesem Fall in der Spra-

che, welche die entsprechende Modulprüfung bzw. Modulteilprüfung vorsieht, erbracht werden. 

(5) Nach erfolgreich absolviertem Studium und bestandener Prüfung verleiht der Fachbereich 

Rechts- und Wirtschaftswissenschaften den akademischen Grad eines „Master of Science“ in In-

ternational Economics and Public Policy. Dieser Hochschulgrad darf dem Namen der Absolventin 

oder des Absolventen beigefügt werden.  

 

§ 2  

Beginn des Studiums und Zugangsvoraussetzungen 

(1) Der Masterstudiengang International Economics and Public Policy wird in der Regel im Winter-

semester begonnen. Eine Zulassung zum Sommersemester ist möglich, sofern noch Studienplätze 

verfügbar sind, es wird jedoch eine Aufnahme des Studiums im Wintersemester empfohlen. 

(2) Zum Masterstudiengang International Economics and Public Policy kann zugelassen werden, 

wer folgende Voraussetzungen erfüllt: 

1. Nachweis eines Bachelorabschlusses in einem wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang mit 

mindestens sechssemestriger Regelstudienzeit oder eines Studienabschlusses an einer Hoch-

schule in Deutschland oder im Ausland, der sich davon nicht wesentlich unterscheidet. 

2. Nachweis erforderlicher Sprachkenntnisse in Englisch auf dem Niveau von mindestens B2 ge-

mäß dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen. Dieser Nachweis gilt als 

erbracht, sofern eine Bescheinigung der Absolvierung eines zum Bewerbungsschluss maximal drei 

Jahre zurückliegenden Tests vorgelegt wird. Sollte die o.g. Bescheinigung über die Absolvierung 

des Tests zum Zeitpunkt der Bewerbung nicht vorliegen, so kann die Zulassung unter dem Vorbe-

halt erfolgen, dass die Bescheinigung gemeinsam mit dem Testergebnis bis spätestens zum Ende 

des Semesters des Studienbeginns nachgereicht wird. Wird der Nachweis nicht fristgerecht er-

bracht oder entspricht das Testergebnis nicht den Anforderungen gem. Nr. 2 Satz 2, erlischt die 

Zulassung. Handelt es sich bei dem Studienabschluss gem. Nr. 1 (oder einem nachgewiesenen 

höherwertigeren Studienabschluss) um einen durchgehend englischsprachigen Studiengang so 
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gilt dies ebenfalls als Nachweis ausreichender englischer Sprachkenntnisse. Wird der Nachweis 

nicht fristgerecht erbracht erlischt die Zulassung. 

(3) Zusätzlich sollen bei der Bewerbung ein englischsprachiges Motivationsschreiben (maximal 

eine Seite) und ein englischsprachiger tabellarischer Lebenslauf (maximal zwei Seiten) eingereicht 

werden. 

(4) Weitere Voraussetzung für die Zulassung zum Masterstudiengang International Economics and 

Public Policy ist, dass der Prüfungsanspruch für diesen Studiengang noch nicht verloren ist. Zur 

diesbezüglichen Überprüfung sind Erklärungen gemäß § 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 vorzulegen; 

§ 10 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 und 5 gelten entsprechend. 

(5) Ist die Zahl der Bewerbungen, die die Zulassungsvoraussetzungen nach Absatz 2 bis 3 erfül-

len, größer als die Zahl der verfügbaren Studienplätze, wird ein besonderes Auswahlverfahren 

durchgeführt. Dieses Auswahlverfahren ist in der Hochschulauswahlsatzung der Johannes Guten-

berg-Universität geregelt. 

(6) Soweit zum Nachweis eines Bachelorabschlusses nach Abs. 2 Nr. 1 ein Abschlusszeugnis bis 

zum Ende der Bewerbungsfrist nicht vorliegt, ist eine Bewerbung auf der Grundlage einer Be-

scheinigung über bereits erbrachte Prüfungs- und Studienleistungen im Umfang von mindestens 

135 Leistungspunkten, die von der zuständigen Stelle der bisherigen Hochschule ausgestellt wor-

den sein muss oder auf der Grundlage einer vorläufigen Anerkennungsurkunde der JGU für aus-

ländische Studienabschlüsse möglich. Sofern für den Studiengang eine Zulassungsbeschränkung 

besteht, sind die Bestimmungen der Hochschulauswahlsatzung und der Bildungsausländersatzung 

in der aktuell gültigen Fassung zu beachten; das endgültige Ergebnis des Bachelorabschlusses 

wird in diesem Fall im Auswahlverfahren nicht berücksichtigt. Wird eine Bewerberin bzw. ein Be-

werber aufgrund der in Satz 1 benannten Bescheinigung ausgewählt, so erfolgt die Zulassung un-

ter dem Vorbehalt, dass innerhalb einer im Zulassungsbescheid bestimmten Frist ein Abschluss-

zeugnis vorgelegt wird. Wird dieser Nachweis nicht fristgerecht erbracht, erlischt die Zulassung. 

(7)  Für den Masterstudiengang International Economics and Public Policy sind keine Deutsch-

kenntnisse erforderlich. 

 

§ 3 

Umfang und Art der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung besteht aus folgenden Prüfungsleistungen: 

1. den studienbegleitenden Modulprüfungen,  

2. der schriftlichen Masterarbeit, 

3. dem Forschungskolloquium. 

(2) Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung ist zur Wahrung ihrer Chancen-

gleichheit ein Nachteilsausgleich zu gewähren. Macht eine Kandidatin oder ein Kandidat glaubhaft, 

dass sie oder er wegen länger andauernder oder ständiger Behinderung oder chronischer Erkran-

kung nicht in der Lage ist, die Prüfungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzule-

gen, muss die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses gestatten, die Prüfungsleistung 

innerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit oder gleichwertige Prüfungsleistungen in anderer 

Form zu erbringen. Dazu kann die Vorlage eines ärztlichen oder amtsärztlichen Attestes verlangt 

werden. Entsprechendes gilt für Studienleistungen. 

(3) Studien- und Prüfungsleistungen darf nur erbringen, wer zum Zeitpunkt der Prüfungs- oder 

Studienleistung ordnungsgemäß im Masterstudiengang International Economics and Public Policy 
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an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz eingeschrieben und nicht beurlaubt ist sowie seinen 

Prüfungsanspruch nicht verloren hat. § 2 Abs. 7 der Ordnung für die Zulassung und Einschreibung 

von Studienbewerberinnen und Studienbewerbern an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

bleibt davon unberührt. 

 

§ 4 

Regelstudienzeit, Fristen 

(1) Die Regelstudienzeit einschließlich der Zeit für die Anfertigung der Masterarbeit und des For-

schungskolloquiums beträgt zwei Jahre (4 Semester). Im Rahmen des Masterstudiengangs sind 

insgesamt 120 Leistungspunkte (gemäß § 6 Absatz 2) zu erbringen. 

(2) Erfolgt die Meldung zur Masterarbeit nicht spätestens vor Abschluss des sechsten Fachsemes-

ters, gilt die Masterarbeit als erstmals nicht bestanden; für die Wiederholung gelten die Fristen 

gem. § 15 Absatz 12. 

(3) Bei der Ermittlung der Studienzeiten, die für die Einhaltung der in Absatz 2 genannten sowie 

weiterer im Rahmen dieser Prüfungsordnung vorgeschriebenen Fristen maßgeblich sind, werden 

Verlängerungen und Unterbrechungen von Studienzeiten nicht berücksichtigt, soweit sie 

1. durch die Mitwirkung in gesetzlich oder satzungsmäßig vorgesehenen Gremien einer Hoch-

schule, einer Studierendenschaft oder eines Studierendenwerks, 

2. durch Krankheit, eine Behinderung oder chronische Erkrankung oder andere von der oder 

dem Studierenden nicht zu vertretende Gründe oder 

3. durch Schwangerschaft oder Erziehung eines Kindes; in diesen Fällen ist mindestens die In-

anspruchnahme der gesetzlichen Mutterschutzfristen und der Fristen der Elternzeit nach dem 

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz zu ermöglichen, 

4. durch die Betreuung einer oder eines pflegebedürftigen Angehörigen,  

5.  durch ein ordnungsgemäßes einschlägiges Auslandsstudium bis zu zwei Semestern (dies gilt 

nicht für Auslandsstudienzeiten, die nach der Prüfungsordnung abzuleisten sind) 

bedingt waren. Die Pflicht zum Erbringen der Nachweise nach Satz 1 obliegt den Studierenden. 

 

§ 5  

Modularisierter Studienaufbau, Leistungspunktesystem, Studienleistungen 

(1) Die Lehrveranstaltungen des Masterstudiengangs werden im Rahmen von Modulen angeboten. 

„Modul“ bezeichnet thematisch und zeitlich aufeinander abgestimmte, in sich abgeschlossene 

Lehreinheiten. In der Regel wird jedes Modul mit einer Modulprüfung gemäß § 11 abgeschlossen. 

In besonders begründeten Einzelfällen kann eine Modulprüfung aus Teilprüfungen bestehen. In 

besonders begründeten Fällen können auch mehrere Module mit einer Prüfung abgeschlossen 

werden. Für die Prüfungen gemäß Satz 3 und 4 gilt § 11 entsprechend. 

(2) Jedes Modul ist mit Leistungspunkten (= LP) versehen, die dem ungefähren Zeitaufwand ent-

sprechen, der in der Regel durch die Studierende oder den Studierenden für den Besuch aller ver-

pflichtenden Lehrveranstaltungen des Moduls, die Vor- und Nachbereitung des Lehrstoffes, den 

ggf. erforderlichen Erwerb von Leistungsnachweisen, die Prüfungsvorbereitung und die Ablegung 

der Modulprüfung erforderlich ist. Entsprechendes gilt für die Masterarbeit und das Forschungskol-

loquium. Die Vergabe der Leistungspunkte erfolgt jeweils nach erfolgreichem Abschluss des Mo-

duls gemäß Absatz 1 einschließlich sämtlicher im Rahmen des Moduls zu erbringender Studienle-
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istungen gemäß Absatz 4 beziehungsweise nach erfolgreichem Abschluss der Masterarbeit und 

des Forschungskolloquiums. Die Maßstäbe für die Zuordnung von Leistungspunkten entsprechen 

dem European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). 

(3) Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten für Module ist der erfolgreiche Abschluss 

der Modulprüfung gemäß § 11 sowie die aktive Teilnahme an den Lehrveranstaltungen des Mo-

duls. Eine Verpflichtung der Studierenden zur Anwesenheit in Lehrveranstaltungen als Prüfungs-

voraussetzung kann nur dann verlangt werden, wenn diese erforderlich ist, um das Lernziel der 

Lehrveranstaltung zu erreichen. Die Anwesenheit an einer Lehrveranstaltung ist noch zu bestäti-

gen, wenn die oder der Studierende bis zu drei Einzelveranstaltungen, höchstens jedoch bis zu 

20 % der Veranstaltungszeit versäumt hat. Bei Überschreitung der zulässigen Fehlzeit aus Grün-

den, die die oder der Studierende nicht zu vertreten hat, entscheidet die Veranstaltungsleitung auf 

formlosen Antrag der oder des Studierenden und unter Berücksichtigung der Umstände des Ein-

zelfalls, ob eine Kompensation der Fehlzeit möglich ist, um dennoch das Lernziel zu erreichen. 

Lehrveranstaltungen, bei denen eine Anwesenheitspflicht besteht, sind im Anhang gekennzeich-

net. 

(4) Der ordnungsgemäße Abschluss des Moduls kann, soweit dies im jeweiligen Anhang geregelt 

ist, über das Bestehen der Modulprüfung hinaus vom Erbringen von Studienleistungen abhängig 

gemacht werden. Eine Studienleistung ist erbracht, wenn bei der Leistungsüberprüfung eine min-

destens als „ausreichend“ (4,0) bewertete Leistung entsprechend § 15 Absatz 1 erzielt oder die 

Studienleistung mit „bestanden“ bewertet wurde. Solche Leistungsüberprüfungen können mehrere 

Teile umfassen und bestehen vor allem in Klausuren, mündlichen Prüfungen, Protokollen, Kollo-

quien, Referaten, praktischen Übungen, Übungsaufgaben und Hausarbeiten. Die Veranstaltungs-

leiterin oder der Veranstaltungsleiter gibt die Art und Dauer der Leistungsüberprüfung spätestens 

zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt. 

(5) Die Veranstaltungsleiterin oder der Veranstaltungsleiter unterrichtet die oder den Vorsitzenden 

des Prüfungsausschusses (gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2) unmittelbar nach Abschluss einer Lehrver-

anstaltung mit Anwesenheitspflicht gemäß Absatz 3 über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 

Sofern Studienleistungen zu erbringen sind, wird die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschus-

ses unverzüglich darüber sowie über erzielte Noten unterrichtet.  

(6) Für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen ist in der Regel eine fristgerechte und verbindliche 

Anmeldung erforderlich. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses setzt in Absprache 

mit der Veranstaltungsleiterin oder dem Veranstaltungsleiter die jeweiligen Anmeldetermine und -

modalitäten fest. Übersteigt die Zahl der Anmeldungen für eine teilnehmerbeschränkte Lehrveran-

staltung die Zahl der verfügbaren Plätze, so sind bei der Vergabe die Richtlinien des Senats über 

den Zugang zu Lehrveranstaltungen mit beschränkter Teilnehmerzahl in der jeweils gültigen Fas-

sung zu verwenden. 

(7) Eine Lehrveranstaltung kann zweimal wiederholt werden. Die Wiederholung einer Lehrveran-

staltung, in der bereits eine Studienleistung erbracht wurde, mit dem Ziel des Erwerbs weiterer 

Leistungspunkte oder der Verbesserung der erzielten Note ist ausgeschlossen. 

(8) Nicht bestandene Studienleistungen sollten zum nächstmöglichen Termin wiederholt werden. 

Die Wiederholung einer Studienleistung mit dem Ziel des Erwerbs weiterer Leistungspunkte oder 

der Verbesserung der erzielten Note ist ausgeschlossen. 

(9) Leistungspunkte für einzelne Lehrveranstaltungen werden nur auf schriftlichen Antrag und nur 

zu Zwecken des Transfers bescheinigt. Werden in begründeten Einzelfällen Einzelnachweise für 

eine erbrachte Studienleistung benötigt, wird ein Studiennachweis ausgestellt. Der Studiennach-

weis enthält mindestens den Namen der oder des teilnehmenden Studierenden, die genaue Be-

zeichnung der Lehrveranstaltung und des Moduls, die Angabe des Semesters, in dem die Lehr-
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veranstaltung durchgeführt wurde, die Zahl der Leistungspunkte und im Falle einer Studienleistung 

auch die Art und das Ergebnis der Leistungsüberprüfung. 

(10) Im Rahmen einer Lehrveranstaltung kann ein Bonus angeboten werden. Dieser besteht aus 

kleinen Leistungen in Form von Vorträgen, Präsentationen oder Übungsaufgaben. Die Teilnahme 

der Studierenden am Bonussystem ist freiwillig. Hat eine Studierende oder ein Studierender an 

einer oder mehreren Bonus-Leistungen im Rahmen einer Lehrveranstaltung erfolgreich teilge-

nommen, wird das erreichte Ergebnis bei der Bewertung der Prüfungsleistung als Bonus berück-

sichtigt, vorausgesetzt die Prüfungsleistung an sich wäre auch ohne Bonus bereits bestanden. Die 

Bedingungen für den Bonus werden spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung bekanntgege-

ben. Bei Nichtbestehen der Klausur werden die Bonuspunkte nur auf die Wiederholungsklausur im 

selben Semester übertragen und nicht auf die Wiederholungsprüfung in einem Jahr, d.h. Bonus-

punkte verfallen am Ende des Semesters. 

 

 

§ 6 

Studienumfang, Module 

(1) Der zeitliche Gesamtumfang in Semesterwochenstunden (SWS) der für den erfolgreichen Ab-

schluss des Studiums erforderlichen Lehrveranstaltungen (Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen) 

beträgt 20 SWS in den Pflichtmodulen und 36 SWS in den Wahlpflichtmodulen. Näheres hierzu ist 

im Anhang geregelt. 

(2) Zum erfolgreichen Abschluss des Studiengangs müssen insgesamt 120 Leistungspunkte (LP) 

nachgewiesen werden, davon entfallen:  

1. auf die Pflichtmodule:    30 LP, 

2. auf die Wahlpflichtmodule:   60 LP, 

3. auf die Masterarbeit:    25 LP, 

4. auf das Forschungskolloquium:     5 LP. 

(3) Die den jeweiligen Modulen zugehörigen Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen sind im An-

hang aufgeführt. Der Fachbereich sowie die kooperierenden Einrichtungen stellen das für jedes 

Modul erforderliche Lehrangebot sicher. 

(4) Lehrveranstaltungen oder Module, die bereits in identischer Form in dem Masterstudiengang 

zugrundeliegenden Bachelorstudiengang absolviert wurden, können im Masterstudiengang nicht 

belegt werden. Eine erneute Anrechnung der Studien- und Prüfungsleistungen ist ausgeschlossen. 

Hiervon ausgenommen sind Leistungen, die zusätzlich zu den für den Bachelorabschluss erforder-

lichen Studien- und Prüfungsleistungen erbracht wurden. 

(5) Den Studierenden wird empfohlen, während der vorlesungsfreien Zeit ein wirtschaftswissen-

schaftliches Berufspraktikum zu absolvieren. Die Gewinnung eines geeigneten Praktikumsplatzes 

obliegt den Studierenden; der Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften unterstützt 

nach Möglichkeit die Studierenden bei der Wahl eines Praktikumsplatzes und der Durchführung 

des Praktikums. 

§ 7 

Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Ordnung festgelegten Aufgaben wählt 

der Fachbereichsrat einen Prüfungsausschuss. Auf § 37 Abs. 3 HochSchG wird verwiesen. 
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(2) Dem Prüfungsausschuss gehören vier Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen 

und Hochschullehrer der wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung, unter denen eine Vertreterin 

oder ein Vertreter der Volkswirtschaftslehre, eine Vertreterin oder ein Vertreter der Betriebswirt-

schaftslehre und eine Vertreterin oder ein Vertreter der Wirtschaftspädagogik sein sollen, sowie je 

ein Mitglied aus der Gruppe der Studierenden, aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter und aus der Gruppe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwal-

tung an. Der Fachbereichsrat kann für jedes Mitglied ein Ersatzmitglied bestellen, das im Fall der 

Verhinderung des Mitglieds an dessen Stelle tritt. Die oder der Vorsitzende sowie deren oder des-

sen Stellvertreterin oder Stellvertreter müssen Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer sein. 

Der Prüfungsausschuss entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder; 

bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag. Bei Abstimmun-

gen über Prüfungsleistungen ist § 24 Abs. 2 HochSchG anzuwenden. Die Amtszeit des studenti-

schen Mitglieds beträgt ein Jahr, die der übrigen Mitglieder drei Jahre. Die Wiederwahl eines Mit-

glieds ist möglich. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, wird eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger 

für die restliche Amtszeit gewählt. 

 (3) Soweit nichts anderes bestimmt ist, ist der Prüfungsausschuss für alle Entscheidungen zu-

ständig, die aufgrund dieser Ordnung zu treffen sind; er kann durch Beschluss die Erledigung von 

Aufgaben für eine bestimmte oder unbestimmte Zeit an die Vorsitzende oder den Vorsitzenden 

delegieren. Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen dieser Ordnung einge-

halten werden. Er berichtet regelmäßig dem Fachbereich über die Entwicklung der Studien- und 

der Prüfungszeiten einschließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Masterarbeit sowie 

über die Verteilung der Modulnoten und der Gesamtnoten. Der Prüfungsausschuss gibt darüber 

hinaus dem zuständigen Fachausschuss für Studium und Lehre und dem Fachbereich Anregun-

gen zur Reform des Studienplans und der Prüfungsordnung. 

(4) Der Prüfungsausschuss hat im Zusammenwirken mit dem Fachbereich sicherzustellen, dass 

die Studien- und Prüfungsleistungen in den in dieser Ordnung festgesetzten Zeiträumen erbracht 

werden können. Zu diesem Zweck soll die Kandidatin oder der Kandidat rechtzeitig sowohl über 

Art und Zahl der im Rahmen eines Moduls zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen als 

auch über die Termine, zu denen sie zu erbringen sind, informiert werden.  

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, allen Leistungsüberprüfungen und 

Modulprüfungen beizuwohnen. Dieses Recht erstreckt sich nicht auf die Beratung und die Be-

kanntgabe der Note. 

(6) Der Prüfungsausschuss ist dazu berechtigt, wissenschaftliche Arbeiten auch mit Hilfe elektroni-

scher Mittel auf Täuschungen und Täuschungsversuche zu überprüfen. Zu diesem Zweck kann er 

von der Verfasserin oder dem Verfasser die Vorlage einer geeigneten elektronischen Fassung der 

Arbeit innerhalb einer angemessenen Frist verlangen. Wird dieser Aufforderung nicht nachge-

kommen, kann die Arbeit als nicht bestanden bewertet werden. 

(7) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungsaus-

schusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, 

sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(8)  Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind der oder dem betroffenen Studierenden unver-

züglich schriftlich oder elektronisch mitzuteilen. Handelt es sich um die Mitteilung über das endgültige 

Nichtbestehen einer Prüfungsleistung oder den Verlust des Prüfungsanspruches im Masterstudiengang aus 

anderen Gründen, darf die Mitteilung nicht ausschließlich elektronisch erfolgen. Soweit es sich bei diesen 

Entscheidungen um Verwaltungsakte handelt, sind sie mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

(9) Der Prüfungsausschuss wird in seinen administrativen Tätigkeiten vom Studienbüro des Fach-

bereichs Rechts- und Wirtschaftswissenschaften unterstützt. Soweit Studierende gegenüber dem 
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Prüfungsausschuss Handlungen vornehmen oder Erklärungen abgeben müssen, erfolgt dies 

durch Vornahme oder Erklärung gegenüber dem Studienbüro des Fachbereichs Rechts- und Wirt-

schaftswissenschaften. 

§ 8 

Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 

(1) Die Masterprüfung einschließlich der Modulprüfungen wird von Prüferinnen oder Prüfern 

durchgeführt. Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen und Prüfer. Er kann die Bestellung 

der oder dem Vorsitzenden übertragen. In Modulen, in denen die Prüfung einer Lehrveranstaltung 

des Moduls zugeordnet ist, nimmt in der Regel die Veranstaltungsleitung ohne besondere Bestel-

lung durch den Prüfungsausschuss die Prüfung ab. Sollte die Veranstaltungsleitung aus zwingen-

den Gründen die Prüfung nicht abnehmen können, kann der Prüfungsausschuss eine andere Prü-

ferin oder einen anderen Prüfer benennen. Ist die Prüfung nicht einer bestimmten Lehrveranstal-

tung zugeordnet, sorgt der Prüfungsausschuss dafür, dass den Studierenden die Namen der Prü-

fenden rechtzeitig, in der Regel mindestens vier Wochen vor dem Prüfungstermin, bekannt gege-

ben werden. 

(2) Prüferinnen oder Prüfer sind Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, Professorinnen und 

Professoren im Ruhestand, Habilitierte, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Auf-

gaben gemäß § 57 Abs. 1 Satz 2 HochSchG, Lehrbeauftragte gemäß § 63 HochSchG, Lehrkräfte 

für besondere Aufgaben gemäß § 58 HochSchG, Nachwuchsgruppenleiterinnen und Nachwuchs-

gruppenleiter, die durch ein hochschulübergreifendes Förderprogramm, das ein Ausschreibungs- 

und Begutachtungsverfahren vorsieht, gefördert werden, Prüfungsberechtigte einer anderen 

Hochschule, mit der eine Kooperationsvereinbarung besteht sowie im Einzelfall Prüfungsberechtig-

te einer anderen Hochschulen, mit der kein Kooperationsvertrag besteht. Honorarprofessorinnen 

und Honorarprofessoren sowie in der beruflichen Praxis erfahrene Personen gemäß § 24 Abs. 1 

Satz 2 und 3 HochSchG können durch Beschluss des Prüfungsausschusses auf Vorschlag des 

Fachbereichsrats zu Prüferinnen oder Prüfern bestellt werden. Als Prüferinnen oder Prüfer gem. 

§§ 58 und 63 HochSchG kann nur benannt werden, wer in dem Fach, in dem die Prüfung abgelegt 

wird, eine Lehrtätigkeit an einer Hochschule ausübt oder in den zurückliegenden vier Semestern 

ausgeübt hat oder über nachgewiesene einschlägige berufspraktische Erfahrungen verfügt.   

(3) Die Fachprüferinnen und Fachprüfer bestellen die Beisitzerinnen oder Beisitzer. Die Beisitze-

rinnen oder Beisitzer müssen mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleich-

wertige Qualifikation besitzen. Sie führen die Niederschrift bei mündlichen und praktischen Prüfun-

gen und können mit der Vorkorrektur schriftlicher Prüfungsleistungen beauftragt werden. Sie sind 

berechtigt, Kandidatinnen oder Kandidaten bei Störungen während einer Prüfung von der Fortset-

zung der Prüfung auszuschließen. 

(4) Für die Prüferinnen und Prüfer und Beisitzerinnen oder Beisitzer gilt § 7 Abs. 7 Satz 2 und 3 

entsprechend. 

(5) In Studienfächern, in denen Kooperationsvereinbarungen mit auswärtigen Hochschulen beste-

hen, können auch die Prüfungsberechtigten der daran beteiligten auswärtigen Hochschulen zu 

Prüferinnen oder Prüfern sowie Beisitzerinnen oder Beisitzern bestellt werden. Dabei gelten die 

Absätze 2 bis 4 entsprechend. 

(6) Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzerinnen und Beisitzer müssen im Falle englischsprachiger 

Prüfungen über ausreichende aktive und passive englische Sprachkenntnisse verfügen, die zur 

Abnahme englischsprachiger Prüfungsleistungen befähigen. 
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§ 9 

Anerkennung von Studienleistungen und Prüfungsleistungen; Anrechnung von außerhalb 

der Hochschule erworbenen Qualifikationen 

 

(1) Es gelten die Regelungen der Teil-Rahmenprüfungsordnung der Johannes Gutenberg-

Universität Mainz für die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen sowie für die Anrech-

nung von außerhalb der Hochschule erworbene Qualifikationen (Anerkennungssatzung) in der 

aktuellen Fassung. 

 

(2) Abweichend von § 2 Abs. 7 Satz 10 der Anerkennungssatzung kann die Anerkennung ohne 

Notenübernahme auch für einzelne während der Auslandsphase erbrachte Studien- und Prüfungs-

leistungen beantragt werden. Dies gilt nicht für integrierte Studiengänge. 

 

II. Prüfung 

 

§ 10 

Meldung und Zulassung zur Masterprüfung 

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Masterprüfung ist einmalig im ersten Semester der Einschrei-

bung in den Masterstudiengang innerhalb von vier Wochen nach Vorlesungsbeginn zu stellen. Der 

Antrag ist schriftlich an den Prüfungsausschuss zu richten.  

(2) Dem Antrag auf Zulassung sind beizufügen: 

1. eine Erklärung darüber, ob die Kandidatin oder der Kandidat bereits eine Masterprüfung im 

Masterstudiengang International Economics and Public Policy an einer Hochschule in Deutsch-

land endgültig nicht bestanden hat oder ob sie oder er sich in einem nicht abgeschlossenen 

Prüfungsverfahren an einer Hochschule in Deutschland oder im Ausland befindet, 

2. eine Erklärung darüber, ob und ggf. wie oft die Kandidatin oder der Kandidat bereits             

Prüfungsleistungen und prüfungsrelevante Studienleistungen im Masterstudiengang Internatio-

nal Economics and Public Policy oder in denselben Fächern oder Modulen eines anderen Stu-

dienganges an einer Hochschule in Deutschland oder im Ausland nicht bestanden hat und 

3. eine Immatrikulationsbescheinigung 

In der Erklärung gemäß Nummer 2 hat die Kandidatin oder der Kandidat zu versichern, dass sie 

oder er im Falle eines gleichzeitigen Studiums in einem anderen Studiengang dem Prüfungsaus-

schuss den Beginn und Abschluss des Prüfungsverfahrens sowie das Nichtbestehen von Prüfun-

gen und Leistungsüberprüfungen in dem anderen Studiengang unverzüglich schriftlich mitteilen 

wird. 

(3) Die Zulassung zur Masterprüfung wird abgelehnt, wenn 

1. der Antrag auf Zulassung nicht fristgemäß vorgelegt wurde oder 

2. die Unterlagen gemäß Absatz 2 unvollständig sind oder 

3. die Kandidatin oder der Kandidat nicht im Masterstudiengang International Economics and 

Public Policy an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz eingeschrieben ist oder 

4. die Kandidatin oder der Kandidat eine Masterprüfung in demselben Studiengang an einer 

Hochschule in Deutschland endgültig nicht bestanden hat oder 
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5. die Kandidatin oder der Kandidat wegen der Anrechnung von Fehlversuchen gemäß § 18 

Abs. 3 keine Möglichkeit mehr zur Erbringung von Prüfungsleistungen hat, die für das Be-

stehen der Masterprüfung erforderlich sind.  

Die Nichtzulassung zur Masterprüfung hat zur Folge, dass die Kandidatin oder der Kandidat an 

den Prüfungs- und Studienleistungen nicht teilnehmen darf. Sofern der Antrag auf Zulassung nicht 

eingereicht oder nach Nr. 1 oder Nr. 2 abgelehnt wurde, kann der Antrag erneut innerhalb von vier 

Wochen nach Vorlesungsbeginn im darauffolgenden Semester gestellt werden. 

(4) Wird die Kandidatin oder der Kandidat zur Masterprüfung nicht zugelassen, ist ihr oder ihm 

diese Entscheidung unter Angabe der Gründe schriftlich oder elektronisch mitzuteilen. Dem Be-

scheid ist eine Rechtsbehelfsbelehrung beizufügen. 

 

§ 11 

Modulprüfungen 

(1) Die Modulprüfungen werden studienbegleitend erbracht; sie schließen das jeweilige Modul ab. 

Gegenstand der Modulprüfungen sind die Inhalte der Lehrveranstaltungen des jeweiligen Moduls. 

Durch die Modulprüfung soll die Kandidatin oder der Kandidat nachweisen, dass sie oder er die 

Inhalte und Methoden des Moduls in den wesentlichen Zusammenhängen beherrscht und die er-

worbenen Kenntnisse und Fähigkeiten anwenden kann. 

(2) Eine Modulprüfung besteht grundsätzlich aus einer Prüfungsleistung, die in der Regel zweimal 

pro Studienjahr angeboten wird. Sofern Studienleistungen gemäß Anhang in einem Modul zu er-

bringen sind, ist deren Bestehen Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung. Eine Zulas-

sung unter Vorbehalt gemäß Absatz 5 bleibt davon unberührt. Der Anhang kann Modulteilprüfun-

gen vorsehen, diese sind nur im begründeten Einzelfall zulässig. Für Modulteilprüfungen gelten die 

Bestimmungen gemäß Abs. 3 bis 5 und §§ 12 bis 14 entsprechend. Die Bewertung der Prüfungs-

leistungen und die Bildung der Modulnote der gemäß dem Anhang vorgeschriebenen Module er-

folgt gemäß § 17. 

(3) Die Modulprüfungen und Modulteilprüfungen finden in mündlicher, schriftlicher oder praktischer 

Form gemäß den §§ 12 bis 14 statt. Andere als die in den §§ 12 bis 14 genannten Prüfungsarten 

sind nach Maßgabe des Anhangs zulässig, die Bestimmungen der §§ 12 bis 14 sind entsprechend 

anzuwenden. Die Art und Dauer der Modulprüfungen und Modulteilprüfungen der einzelnen Modu-

le sind im Anhang geregelt. 

(4) Für die Teilnahme an Modulprüfungen und Modulteilprüfungen ist eine fristgerechte und ver-

bindliche Anmeldung bei der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses erforderlich. Die 

Anmeldung zu Modulprüfungen und Modulteilprüfungen soll in der Regel in dem Semester erfol-

gen, in dem die letzte Studienleistung des jeweiligen Moduls erbracht wird. § 10 Abs. 3 gilt ent-

sprechend. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses setzt in Absprache mit den Prüfe-

rinnen oder Prüfern gemäß § 8 die jeweiligen Prüfungs- und Anmeldetermine sowie die Anmelde-

modalitäten fest. Die Prüfungs- und Anmeldetermine werden zu Beginn der Vorlesungszeit be-

kannt gemacht.  

(5) Eine Modulprüfung kann erst abgelegt werden, wenn die dem Modul gemäß Anhang zugeord-

neten Studienleistungen (§ 5 Abs. 3) erbracht worden sind. Hängt die Zulassung zu einer Modul-

teilprüfung oder Modulprüfung vom Vorliegen von Studienleistungen ab und sind diese noch nicht 

vollständig erbracht worden, ist eine Zulassung zu einer Modulteilprüfung oder Modulprüfung unter 

Vorbehalt möglich. Die Modulteilprüfung oder Modulprüfung ist erst dann bestanden, wenn sämtli-

che Studienleistungen sowie die Modulteilprüfungen oder die Modulprüfung erfolgreich bestanden 

sind. Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss. 
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§ 12 

Mündliche Modulprüfungen 

(1) Mündliche Prüfungen werden vor mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern (Kollegialprüfung) 

oder vor einer Prüferin oder einem Prüfer in Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin oder eines 

sachkundigen Beisitzers gemäß § 8 Abs. 4 abgelegt. Referate und referatsähnliche mündliche 

Prüfungen werden in der Regel nur vor einer Prüferin oder einem Prüfer abgelegt. 

(2) Die mündliche Prüfung kann als Einzel- oder Gruppenprüfung (max. vier Kandidatinnen oder 

Kandidaten) durchgeführt werden und dauert nach näherer Regelung im Anhang mindestens 15, 

höchstens 30 Minuten pro Kandidatin oder Kandidat. In begründeten Fällen können im Anhang 

auch abweichende Zeiten festgelegt werden. Ergibt sich aus den Prüfungsfragen die Notwendig-

keit, graphische oder rechnerische Darstellungen einzubeziehen, so sind diese Teil der mündli-

chen Prüfung. Vor der Festsetzung der Note hört die Prüferin oder der Prüfer die anderen an einer 

Kollegialprüfung mitwirkenden Prüferinnen oder Prüfer und Beisitzerinnen oder Beisitzer. Das Er-

gebnis ist der Kandidatin oder dem Kandidaten jeweils im Anschluss an die mündliche Prüfung 

bekannt zu geben. Bei Nichtbestehen sind der Kandidatin oder dem Kandidaten die Gründe zu 

eröffnen. 

(3) Über den Verlauf jeder mündlichen Prüfung ist eine Niederschrift anzufertigen. In der Nieder-

schrift sind die Namen der Prüferinnen oder Prüfer, der Beisitzerinnen oder der Beisitzer, der oder 

des Protokollführenden sowie der Kandidatin oder des Kandidaten, Beginn und Ende der mündli-

chen Prüfung, die wesentlichen Gegenstände der mündlichen Prüfung, die Prüfungsleistungen und 

die erteilten Noten aufzunehmen. Sie ist unverzüglich nach Abschluss der Prüfung dem zuständi-

gen Prüfungsamt zuzuleiten. 

(4) Bei mündlichen Prüfungen können Studierende des betreffenden Fachbereiches auf Antrag als 

Zuhörerinnen oder Zuhörer anwesend sein, sofern sich keine der Kandidatinnen oder der Kandida-

ten bei der Meldung zur Prüfung dagegen ausspricht. Die Prüferin oder der Prüfer entscheidet über 

solche Anträge, die drei Wochen vor der mündlichen Prüfung beim Prüfungsausschuss eingereicht 

werden müssen, nach Maßgabe der vorhandenen Plätze. Wenn die ordnungsgemäße Durchfüh-

rung der Prüfung gefährdet ist, kann auch noch während der Prüfung der Ausschluss der Studie-

renden erfolgen. Auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten kann die Gleichstellungsbeauf-

tragte der Johannes Gutenberg-Universität Mainz oder die Gleichstellungsbeauftragte des Fachbe-

reichs bei mündlichen Prüfungen teilnehmen. Auf Antrag von Kandidatinnen oder Kandidaten mit 

Behinderung oder chronischer Erkrankung kann die oder der Beauftragte nach § 72 Abs. 4 Hoch-

SchG bei mündlichen Prüfungen teilnehmen. Die Öffentlichkeit der Prüfung erstreckt sich nicht auf 

die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

 (5) Auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten kann die zentrale Gleichstellungsbeauftragte 
oder die Gleichstellungsbeauftragte des Fachbereichs an mündlichen Prüfungen teilnehmen. 

 

 

§ 13 

Schriftliche Modulprüfungen 

(1) Unter einer schriftlichen Prüfung in Form einer Klausur ist die schriftliche Bearbeitung einer 

oder mehrerer von der Prüferin oder dem Prüfer gestellten Aufgaben zu verstehen, die mit den 

geläufigen Methoden des Faches, in begrenzter Zeit, mit in der Regel begrenzten Hilfsmitteln und 

unter Aufsicht zu erfolgen hat. Die Bearbeitungszeit beträgt nach näherer Regelung im Anhang 
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mindestens 1 Stunde und höchstens 2 Stunden. In begründeten Fällen können im Anhang auch 

abweichende Zeiten festgelegt werden. Multiple Choice-Fragen sind zulässig; in Prüfungen, in de-

nen die Bestehensgrenze ausschließlich durch Markieren der richtigen oder der falschen Antwor-

ten erreicht werden kann, findet Abs. 6 Anwendung. Klausuren können in multimedial gestützter 

Form durchgeführt werden, sofern die Voraussetzungen hierfür gemäß Absatz 5 gegeben sind. 

(2) Unter einer schriftlichen Prüfung in Form einer Hausarbeit ist die schriftliche Bearbeitung eines 

von der Prüferin oder dem Prüfer gestellten Themas mit den geläufigen Methoden des Faches in 

begrenzter Zeit zu verstehen. Sie muss Bestandteil eines Moduls sein. Das Thema sollte so ge-

wählt werden, dass der zeitliche Gesamtaufwand für die Bearbeitung einer studentischen Arbeits-

belastung (im Sinne von § 5 Abs. 2 Satz 1) von insgesamt vier Wochen (Vollzeit) entspricht, be-

gründete Ausnahmen davon können im Anhang geregelt werden. Der Prüfungsausschuss kann 

Fristen für die Abgabe der Hausarbeiten festlegen. Eine Hausarbeit kann mit Zustimmung des Prü-

fers auch als Gruppenprüfung durchgeführt werden; § 15 Abs. 8 gilt entsprechend. Bei einer Grup-

penarbeit sind die eigenständig sowie gegebenenfalls die gemeinsam verfassten Teile der Arbeit 

eindeutig zu benennen. 

(3) Unter einer schriftlichen Prüfung in Form eines Portfolios ist das selbständige Verfassen, Aus-

wählen und Zusammenstellen einer begrenzten Zahl von schriftlichen Dokumenten über die The-

men eines Moduls und in den entsprechenden Lehrveranstaltungen hergestellten Produkte zu ver-

stehen. Ein Portfolio besteht aus einer Einleitung, einer Sammlung von Dokumenten und einer 

Reflexion. Die Abgabe des Portfolios in digitaler Form (Präsentation) ist mit Zustimmung der Prüfe-

rin oder des Prüfers zulässig. 

(4) Schriftliche Prüfungsleistungen werden in der Regel von einer Prüferin oder einem Prüfer be-

wertet. Im Falle der letzten Wiederholungsprüfung sind sie durch eine zweite Prüferin oder einen 

zweiten Prüfer zu bewerten. Bei einer Bewertung durch zwei Prüferinnen oder Prüfer errechnet 

sich die Note aus dem arithmetischen Mittel beider Bewertungen. § 17 Abs. 2 gilt entsprechend. 

Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht überschreiten. Findet die Wiederholungsprüfung 

im selben Semester statt, sind die Prüfungsergebnisse spätestens zwei Wochen, andernfalls vier 

Wochen, vor dem Wiederholungstermin bekannt zu geben. 

(5) Multimedial gestützte Prüfungsleistungen („e-Klausuren“) sind zulässig, sofern sie dazu geeig-

net sind, den Nachweis gemäß § 11 Abs. 1 Satz 2 zu erbringen oder hierzu beizutragen; erforderli-

chenfalls können sie durch andere Prüfungsformen ergänzt werden. Sie werden in der Regel von 

zwei Prüferinnen oder Prüfern erarbeitet und bestehen insbesondere aus Freitextaufgaben, Lü-

ckentexten und Zuordnungsaufgaben. Multiple Choice-Fragen sind zulässig; in Prüfungen, in de-

nen die Bestehensgrenze ausschließlich durch Markieren der richtigen oder der falschen Antwor-

ten erreicht werden kann, findet Abs. 6 Anwendung. Vor der Durchführung multimedial gestützter 

Prüfungsleistungen ist sicherzustellen, dass die elektronischen Daten eindeutig identifiziert sowie 

unverwechselbar und dauerhaft den Kandidatinnen und Kandidaten zugeordnet werden können. 

Die Prüfung ist in Anwesenheit einer fachlich sachkundigen Person (Protokollführerin oder Proto-

kollführer) durchzuführen. Über den Prüfungsverlauf ist eine Niederschrift anzufertigen, in die min-

destens die Namen der Protokollführerin oder des Protokollführers sowie der Prüfungskandidatin-

nen und Prüfungskandidaten, Beginn und Ende der Prüfung sowie eventuelle besonderen Vor-

kommnisse aufzunehmen sind. Den Kandidatinnen und Kandidaten ist gemäß den Bestimmungen 

des § 21 Möglichkeit der Einsichtnahme in die multimedial gestützte Prüfung sowie das von ihnen 

erzielte Ergebnis zu gewähren. Die Aufgabenstellung einschließlich einer Musterlösung, das Be-

wertungsschema, die einzelnen Prüfungsergebnisse sowie die Niederschrift sind gemäß den ge-

setzlichen Bestimmungen zu archivieren. 
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(6)  Eine Prüfung im Antwort-Wahl-Verfahren („Multiple-Choice-Prüfung“) liegt dann vor, wenn die 

Bestehensgrenze ausschließlich durch Markieren der richtigen oder der falschen Antworten er-

reicht werden kann. Hierbei wird die Bestehensgrenze von der Prüferin oder dem Prüfer, je nach 

Schwierigkeitsgrad der Klausur, zwischen 50 und 60 Prozent festgelegt. Prüfungen im Antwort-

Wahl-Verfahren sind nur zulässig, wenn sie dazu geeignet sind, den Nachweis über das Erreichen 

des Prüfungsziels gemäß § 11 Abs. 1 Satz 2 zu erbringen. Eine Prüfung im Antwort-Wahl-

Verfahren ist von zwei Prüferinnen oder Prüfern vorzubereiten. Die Prüferinnen und Prüfer wählen 

den Prüfungsstoff aus, formulieren die Fragen, legen die Antwortmöglichkeiten und die Gewich-

tung der Fragen fest. Hierbei ist sicherzustellen, dass das Verhältnis der zu erzielenden Punkte in 

den einzelnen Fragen zur erreichbaren Gesamtpunktzahl dem jeweiligen Schwierigkeitsgrad ent-

spricht. Sie erstellen das Bewertungsschema und wenden es im Anschluss an die Prüfung an. Die 

Prüfungsfragen müssen zweifelsfrei verstehbar, eindeutig beantwortbar und dazu geeignet sein, 

den zu überprüfenden Kenntnis- und Wissenstand der Kandidatinnen und Kandidaten eindeutig 

festzustellen. Die Voraussetzungen für das Bestehen der Prüfung sind vorab festzulegen. Vor der 

erstmaligen Durchführung einer Prüfung im Antwort-Wahl-Verfahren ist dem zuständigen Prü-

fungsausschuss von den Prüferinnen und Prüfern eine Beschreibung der Prüfung vorzulegen, aus 

der sich die Eignung gemäß Satz 3 ergibt. Ferner sind für jede Prüfung 

 • die ausgewählten Fragen, 

 • die Musterlösung und 

 • das Bewertungsschema  

bei der oder dem Prüfungsausschussvorsitzenden zu hinterlegen. Die Prüfung ist bestanden, wenn 

die Kandidatin oder der Kandidat mindestens die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Min-

destprozentzahl der insgesamt erreichbaren Punkte erzielt. Diese Mindestprozentzahl ist konstant 

gleich der Bestehensgrenze, falls die durchschnittliche Prüfungsleistung aller Prüfungsteilnehme-

rinnen und Prüfungsteilnehmer (in Prozent) den Wert der Bestehensgrenze nicht unterschreitet. 

Falls die durchschnittliche Prüfungsleistung diesen Wert jedoch unterschreitet, wird die erforderli-

che Mindestprozentzahl festgelegt als Summe des klausurspezifischen Bonus und der mit dem 

klausur-spezifischen Faktor multiplizierten durchschnittlichen prozentualen Prüfungsleistung aller 

Prüfungsteilnehmerinnen und -teilnehmer. 

Der klausurspezifische Bonus ist das statistisch zu erwartende Prüfungsergebnis (in Prozent), 

wenn die Multiple-Choice-Fragen der Prüfung von der Kandidatin oder dem Kandidaten bei opti-

maler Strategie rein zufällig ausgefüllt werden. Der klausurspezifische Faktor ist gleich der Diffe-

renz von Eins und dem Verhältnis des klausurspezifischen Bonus zur Bestehensgrenze. Wurde die 

für das Bestehen der Prüfung erforderliche Mindestpunktzahl erreicht, so lautet die Note 

„sehr gut“, wenn mindestens 75 Prozent, 

„gut“,  wenn mindestens 50 aber weniger als 75 Prozent, 

„befriedigend“, wenn mindestens 25 aber weniger als 50 Prozent, 

„ausreichend“, wenn keine oder weniger als 25 Prozent 

der über die Mindestpunktzahl hinausgehenden Punkte erreicht worden sind. Es wird empfohlen, 

Prüfungen im Antwort-Wahl-Verfahren nur dann durchzuführen, wenn die Anzahl der Prüfungsteil-

nehmerinnen und Prüfungsteilnehmer sowie die Anzahl der Prüfungsfragen 30 nicht unterschreitet, 

und sie so zu gestalten, dass der klausurspezifische Bonus den Wert 20 Prozent nicht überschrei-

tet. Nach einer nichtbestandenen zweiten Wiederholung einer Prüfung im Antwort-Wahl-Verfahren 

findet eine mündliche Ergänzungsprüfung statt. Diese Ergänzungsprüfung ist grundsätzlich als 

Einzelprüfung abzuhalten und soll zwischen 15 und 45 Minuten dauern; sie ist zeitnah durchzufüh-
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ren. Bei der mündlichen Ergänzungsprüfung wird lediglich darüber entschieden, ob die Kandidatin 

oder der Kandidat die Note 4,0 oder schlechter erhält. Eine mündliche Ergänzungsprüfung ist aus-

geschlossen, wenn die Kandidatin oder der Kandidat an mindestens einer der Prüfungen nicht 

teilgenommen hat oder wenn die Bewertung „nicht ausreichend“ auf § 19 Abs. 3 beruht.“ 

(7) Über Hilfsmittel, die bei einer Klausurarbeit benutzt werden dürfen, entscheidet die Prüferin oder der Prü-

fer. Eine Liste der zugelassenen Hilfsmittel ist rechtzeitig bekannt zu geben.  

 

 

 

§ 14 

Praktische Modulprüfungen 

(1) Die praktische Prüfung findet als Einzel- oder Gruppenprüfung statt. Bei Durchführung als 

Gruppenprüfung gilt § 15 Abs. 8 entsprechend. Die Art und Dauer der praktischen Prüfung ist im 

Anhang geregelt. 

(2) Die praktische Prüfung wird in der Regel von einer Prüferin oder einem Prüfer abgenommen 

und bewertet. Die zweite Wiederholung einer praktischen Prüfung wird von zwei Prüferinnen oder 

Prüfern abgenommen und bewertet. Bei einer Bewertung durch zwei Prüferinnen oder Prüfer er-

rechnet sich die Note aus dem arithmetischen Mittel beider Bewertungen. § 12 Abs. 3 und 4 gilt 

entsprechend. Das Ergebnis der praktischen Prüfung ist dem Kandidaten jeweils im Anschluss an 

die praktische Prüfung bekannt zu geben. 

(3) Sofern die praktische Prüfung vorzubereitende Aufgaben enthält, sind diese selbständig von 

der Kandidatin oder dem Kandidaten zu erarbeiten. Die Prüferin oder der Prüfer reicht vorzuberei-

tende Prüfungsaufgaben schriftlich und vollständig beim vorsitzenden Mitglied des zuständigen 

Prüfungsausschusses ein. Die Ausgabe erfolgt durch die oder den Vorsitzenden des Prüfungsaus-

schusses. Die Termine der Ausgabe sind aktenkundig zu machen. 

 

§ 15 

Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit ist eine Prüfungsarbeit, die zeigen soll, dass die Kandidatin oder der Kandidat 

dazu in der Lage ist, ein Problem aus dem Gegenstandsbereich des Masterstudiengangs mit den 

erforderlichen Methoden in dem festgelegten Zeitraum zu bearbeiten. Die Betreuerin oder der Be-

treuer der Arbeit hat die Pflicht, die Kandidatin oder den Kandidaten bei der Anfertigung der Mas-

terarbeit anzuleiten und sich regelmäßig über den Fortgang der Arbeit zu informieren. 

(2) Die Betreuung der Masterarbeit wird von einer Person aus dem Kreis der Prüfungsberechtigten 

gemäß § 8 Abs. 2 übernommen. Soll die Masterarbeit in einer nicht dem zuständigen Fachbereich 

angehörenden Einrichtung angefertigt werden, bedarf es hierzu der Zustimmung der oder des Vor-

sitzenden des Prüfungsausschusses.  

(3) Das vorläufige Thema der Masterarbeit ist mit der Betreuerin oder dem Betreuer zu vereinba-

ren und dieses mit einer Bestätigung der Betreuerin oder des Betreuers dem Prüfungsausschuss 

bei der Meldung zur Masterarbeit gemäß Absatz 4 vorzulegen. Findet die Kandidatin oder der 

Kandidat keine Betreuerin oder keinen Betreuer und macht sie dies gegenüber der oder dem Vor-

sitzenden des Prüfungsausschusses geltend, so sorgt diese oder dieser dafür, dass die Kandidatin 

oder der Kandidat eine Betreuerin oder einen Betreuer sowie ein Thema für eine Masterarbeit er-

hält. 
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(4) Die Meldung zur Masterarbeit ist erst möglich, sofern mindestens 60 der in § 6 Abs. 2 genann-

ten Leistungspunkte erworben wurden. 

(5) Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit beträgt 4 Monate. Auf Antrag der Kandidatin oder des 

Kandidaten kann der Prüfungsausschuss im Einvernehmen mit der Betreuerin oder dem Betreuer 

die Bearbeitungszeit um maximal vier Wochen verlängern. Im Fall einer akuten Erkrankung kann 

der Prüfungsausschuss die Bearbeitungszeit auf Antrag um die Dauer der Erkrankung verlängern. 

Die Erkrankung ist dem Prüfungsausschuss unverzüglich, spätestens jedoch am dritten Werktag 

nach Beginn der Erkrankung durch ärztliches Attest, welches den Zeitpunkt der ärztlichen Behand-

lung, die Symptome und den Zeitraum Art, Umfang und Dauer der Erkrankung. bei Erkrankung in 

den letzten beiden Wochen der Bearbeitungszeit durch Vorlage eines entsprechenden amtsärztli-

chen Attests glaubhaft zu machen. § 4 Abs. 3 findet keine Anwendung. 

 (6) Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Masterarbeit sind von der Betreuerin oder vom Be-

treuer so zu begrenzen, dass die Frist zur Bearbeitung der Masterarbeit eingehalten werden kann. 

Die Ausgabe des Themas der Masterarbeit durch die Betreuerin oder den Betreuer an die Kandi-

datin oder den Kandidaten erfolgt über den Prüfungsausschuss; § 10 Abs. 3 gilt entsprechend. Der 

Zeitpunkt der Ausgabe ist beim Prüfungsausschuss aktenkundig zu machen. Das Thema kann nur 

einmal und nur innerhalb der ersten zwei Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 

Ein neues Thema ist unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von vier Wochen, zu bestimmen; 

Satz 1 bis 3 und Absatz 5 gelten entsprechend. 

(7) Die Masterarbeit ist in englischer Sprache anzufertigen.  

(8) Die Masterarbeit kann, sofern die Betreuerin oder der Betreuer dem zustimmt, auch in Form 

einer Gruppenarbeit angefertigt werden. Der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der ein-

zelnen Kandidatin oder des einzelnen Kandidaten muss auf Grund der Angabe von Abschnitten, 

Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien als individuelle Prüfungsleistung deutlich abgrenz-

bar und für sich bewertbar sein sowie den Anforderungen nach Absatz 1 entsprechen.  

(9) Die Kandidatin oder der Kandidat reicht die Masterarbeit einschließlich der Erklärung gemäß § 

18 Absatz 5 fristgemäß beim Prüfungsausschuss in elektronischer Form ein. Der Zeitpunkt der 

Abgabe ist aktenkundig zu machen. Wird die Masterarbeit nach Absatz 5 nicht fristgerecht oder 

nicht in der Form gem. Satz 1 abgegeben, gilt sie als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 

 (10) Der Prüfungsausschuss leitet die Masterarbeit der Betreuerin oder dem Betreuer als Erstgut-

achterin oder Erstgutachter zu. Gleichzeitig bestellt er eine weitere Gutachterin oder einen weite-

ren Gutachter aus dem Kreis der Prüfungsberechtigten gemäß § 8 Abs. 2 zur Zweitbewertung und 

leitet ihr oder ihm die Arbeit zu. Mindestens eine oder einer der Gutachtenden soll Hochschullehre-

rin oder Hochschullehrer des Fachbereichs Rechts- und Wirtschaftswissenschaften der Universität 

Mainz sein. 

(11) Die vorgelegte Masterarbeit ist von den Gutachterinnen und Gutachtern gemäß den Vorgaben 

des § 17 zu bewerten, und ein schriftliches Gutachten ist zu erstellen. Weichen die Bewertungen 

der beiden Gutachten bis zu einer vollen Notenstufe (≤1,0) voneinander ab, so sind die Gutach-

tenden gehalten, sich auf eine gemeinsame Note zu einigen. Kommt die Einigung nicht zustande, 

wird die Gesamtnote aus dem arithmetischen Mittel der beiden Einzelbewertungen gebildet. Ge-

hen die Noten der beiden Gutachten um mehr als eine volle Notenstufe (> 1,0) auseinander, be-

stimmt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses eine dritte Prüferin oder einen dritten 

Prüfer. Aufgrund der drei Gutachten ermittelt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 

die endgültige Gesamtnote aus dem arithmetischen Mittel. Das Bewertungsverfahren soll sechs 

Wochen nicht überschreiten.  
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(12) Die Masterarbeit ist nicht bestanden, wenn die Gesamtnote nicht mindestens „ausreichend“ 

(4,0) ist. Sie kann einmal wiederholt werden. Die Meldung zur Wiederholung der Masterarbeit 

muss spätestens sieben Monate nach Bekanntgabe des ersten Nicht-Bestehens erfolgen, andern-

falls gilt die Masterarbeit als endgültig nicht bestanden. Der Prüfungsausschuss sorgt dafür, dass 

die Kandidatin oder der Kandidat innerhalb von sechs Monaten auf Vorschlag der Kandidatin oder 

des Kandidaten ein neues Thema für eine Masterarbeit erhält. Schlägt die Kandidatin oder der 

Kandidat in diesem Zeitraum kein neues Thema vor, sorgt der Prüfungsausschuss innerhalb eines 

weiteren Monats dafür, dass sie oder er ein neues Thema für eine Masterarbeit erhält. Die Wie-

derholung der Masterarbeit erfolgt in der Regel bei derselben Betreuerin oder demselben Betreuer. 

Für die Wiederholung der Masterarbeit gelten Absatz 5 bis 11 entsprechend. Eine Rückgabe des 

Themas in der in Absatz 6 Satz 4 genannten Frist ist nur zulässig, wenn die Kandidatin oder der 

Kandidat bei der ersten Anfertigung der Masterarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch ge-

macht hat. Eine zweite Wiederholung der Masterarbeit ist ausgeschlossen. 

 

§ 16  

Forschungskolloquium 

(1) Das Forschungskolloquium findet frühestens nach der Meldung zur Masterarbeit und spätes-

tens zehn Wochen nach Ende der Bearbeitungszeit der Masterarbeit gemäß § 15 Abs. 5 statt. § 4 

Abs. 3 ist anzuwenden. Der Termin für das Forschungskolloquium wird von der Betreuerin oder 

dem Betreuer festgelegt und der Kandidatin oder dem Kandidaten unverzüglich schriftlich mitge-

teilt. 

(2) Das Forschungskolloquium dauert mindestens 30 und höchstens 45 Minuten. Es wird von zwei 

Prüferinnen oder Prüfern oder von einer Prüferin oder einem Prüfer in Gegenwart einer sachkundi-

gen Beisitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers durchgeführt. In der Regel sollte einer der Prü-

fenden die Betreuerin oder der Betreuer der Masterarbeit sein. 

(3) Gegenstand des Forschungskolloquiums sind der Inhalt der Masterarbeit sowie Fragestellun-

gen im Kontext des für die Masterarbeit gewählten Themas. Der Kandidatin oder dem Kandidaten 

soll Gelegenheit gegeben werden, im Rahmen des Forschungskolloquiums ihre oder seine Arbeit 

vorzustellen; die Vorstellung soll die Hälfte der Prüfungszeit nicht überschreiten. Die Prüfungs-

sprache ist Englisch. Die Prüfung kann auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten auch in 

deutscher Sprache oder einer Fremdsprache durchgeführt werden. Über den Antrag entscheidet 

der Prüfungsausschuss im Einvernehmen mit den Prüferinnen oder Prüfern.“ 

(4) Im Anschluss an das Forschungskolloquium legen die Prüfenden bzw. die Prüferin oder der 

Prüfer unter Anhörung der Beisitzerin oder des Beisitzers die Note für das Forschungskolloquium 

fest. Das Forschungskolloquium ist nicht bestanden, wenn die Prüfungsleistung schlechter als 

„ausreichend“ (4,0) bewertet wird. Das Forschungskolloquium kann zweimal wiederholt werden. 

Der Termin zur ersten Wiederholung des Forschungskolloquiums wird spätestens sechs Monate 

nach Bekanntgabe des ersten Nichtbestehens festgelegt, der Termin zur zweiten Wiederholung 

spätestens zwölf Monate nach dem zweiten Nichtbestehen. § 4 Abs. 3 ist anzuwenden. Für die 

Bekanntgabe der Note gilt § 12 Absatz 2 Satz 4 und 5, für die erforderliche Niederschrift gilt § 12 

Absatz 3, für die Möglichkeit der Gleichstellungsbeauftragten und anderer Personen zur Anwesen-

heit gilt § 12 Abs. 4 und 5 entsprechend. 

 

§ 17 

Bewertung der Prüfungsleistungen und der benoteten Studienleistungen 
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(1) Für die Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen und benoteten Studienleistungen sind 

folgende Noten zu verwenden: 

1,0; 1,3 = sehr gut = Eine hervorragende Leistung, 

1,7; 

2,0; 2,3 

= gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittli-

chen Anforderungen liegt, 

2,7; 

3,0; 3,3 

= befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen 

entspricht, 

3,7; 4,0 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforde-

rungen genügt, 

5,0 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den An-

forderungen nicht mehr genügt. 

 

(2) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn die dem Modul gemäß Anhang zugeordneten Studien-

leistungen erbracht sind und die abschließende Modulprüfung mindestens mit der Note „ausrei-

chend“ (4,0) bewertet wurde. Besteht eine Modulprüfung aus einer Prüfungsleistung, so ist deren 

Note gleichzeitig die erzielte Note der Modulprüfung (Modulnote). Besteht die Modulprüfung aus 

mehreren Prüfungsleistungen (Modulteilprüfungen), so muss jede Prüfungsleistung bestanden 

sein, es sei denn, es bestehen hinsichtlich der in einem Modul zu absolvierenden Modulteilprüfun-

gen Wahlmöglichkeiten. In diesem Fall müssen in einem Modul lediglich Prüfungsleistungen (Mo-

dulteilprüfungen) in einem Ausmaß mit mindestens der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet werden, 

welches die Erlangung der in diesem Modul mindestens zu erbringenden Leistungspunkte sichert. 

Ist dies gegeben, werden nicht bestandene Modulteilprüfungen bei der Notenberechnung im ent-

sprechenden Modul nicht berücksichtigt. Pflicht-Modulteilprüfungen müssen bestanden werden. 

Die Modulnote errechnet sich unter Berücksichtigung der Sätze 3 bis 5 als ein nach Leistungs-

punkten gewichtetes Mittel der Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen. In diesem Fall werden 

zur Ermittlung der Note der Modulprüfung die Noten für die einzelnen Modulteilprüfungen mit den 

ihnen zugeordneten Leistungspunkten multipliziert, addiert und durch die Gesamtzahl der einbe-

zogenen Leistungspunkte dividiert. Der Anhang kann auch eine Notenbildung aus dem arithmeti-

schen Mittel der einzelnen Prüfungsleistungen oder im begründeten Einzelfall eine andere Art der 

Berechnung der Modulnote vorsehen. Ist gemäß § 5 Abs. 10 ein Bonus bei der Bewertung einer 

Prüfungsleistung zu berücksichtigen, so darf der Anteil des Bonus maximal zu 20 Prozent in die 

Prüfungsnote eingehen. Die Gewichtung bei der Bewertung der Prüfungsleistung ist von den Prü-

fenden zu Beginn der Lehrveranstaltung festzulegen. Der Bonus wird bei der Bewertung der Prü-

fungsleistung nur berücksichtigt, wenn sich dadurch eine bessere Prüfungsnote errechnet. Die 

Bonus-Leistung ist im Falle einer Wiederholung der Prüfungsleistung zu berücksichtigen. Die Note 

der Modulprüfung (Modulnoten) lautet:  

bei einem Durchschnitt bis 1,5 einschließlich   = sehr gut,  

bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 einschließlich   = gut,  

bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 einschließlich   = befriedigend,  

bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0 einschließlich   = ausreichend,  

bei einem Durchschnitt über 4,0   = nicht ausreichend. 

Bei der Bildung der Modulnoten wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt, 

alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.  
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(3) Zur Ermittlung der Gesamtnote der Masterprüfung werden die Modulnoten, die Note für die 

Masterarbeit und die Note des Forschungskolloquiums mit den jeweiligen Leistungspunkten multi-

pliziert, addiert und durch die Gesamtzahl der einbezogenen Leistungspunkte dividiert. Im Übrigen 

gilt Absatz 2 Satz 10 und 11 entsprechend.  

 

§ 18 

Bestehen und Nichtbestehen, Wiederholen von Prüfungen 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die Modulprüfungen gemäß § 11 zu den gemäß § 6 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 vorgeschriebenen Modulen erfolgreich abgelegt sowie die Masterarbeit 

und das Forschungskolloquium jeweils mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet wur-

den. 

(2) Pflicht-Modulprüfungen und Wahlpflicht-Modulprüfungen können in allen Teilen, in denen sie 

nicht bestanden sind oder als nicht bestanden gelten, höchstens zweimal wiederholt werden. Eine 

nicht bestandene Pflicht-Modulprüfung kann nicht durch eine andere Prüfung ersetzt werden. Bei 

Modulteilprüfungen sind nur die nicht bestandenen Teilprüfungen zu wiederholen. Bei nicht be-

standenen Wahlpflicht-Modulprüfungen können Studierende zweimal während des gesamten Stu-

diengangs ein Wahlpflicht-Modul nach dem ersten, zweiten oder endgültigen Nicht-Bestehen 

wechseln. Die oder der Studierende erhält für die neue Wahlpflicht-Modulprüfung erneut drei Ver-

suche, um die Prüfung erfolgreich abzuschließen. Ein Rückwechsel ist ausgeschlossen. Die nicht 

bestandene Modulprüfungsleistung wird nach Bestehen der Wechselmöglichkeit nicht im Zeugnis 

ausgewiesen. Davon unberührt bleiben alle weiteren Regelungen von § 18 zum Bestehen und 

Nichtbestehen sowie Wiederholen von Prüfungen. Die Wiederholung einer bestandenen Prüfungs-

leistung ist ausgeschlossen. 

(3) Nicht bestandene Prüfungsleistungen oder prüfungsrelevante Studienleistungen in demselben 

Masterstudiengang an einer anderen Hochschule in Deutschland sind als Fehlversuche auf die 

zulässige Zahl der Wiederholungsprüfungen anzurechnen. Als Fehlversuche anzurechnen sind 

ferner nicht bestandene Prüfungsleistungen und prüfungsrelevante Studienleistungen in Modulen 

oder Prüfungsgebieten eines anderen Studienganges an einer Hochschule in Deutschland, die 

denen im Masterstudiengang International Economics and Public Policy im Wesentlichen entspre-

chen, soweit für deren Bestehen gleichwertige oder geringere Anforderungen gestellt wurden. Die 

Wiederholung einer bestandenen Prüfung oder prüfungsrelevanten Studienleistung ist ausge-

schlossen. 

(4) Die Meldung zur Wiederholung einer Modulprüfung bzw. Modulteilprüfung soll jeweils zum 

nächstmöglichen Termin erfolgen. Wird die Modulprüfung bzw. die Modulteilprüfung nicht innerhalb 

von 18 Monaten nach dem ersten Nichtbestehen erfolgreich abgeschlossen, meldet der Prüfungs-

ausschuss die Studierenden zu allen weiteren noch offenen Wiederholungen jeweils zum nächst-

möglichen Termin an. § 4 Abs. 3 ist anzuwenden. 

(5) Für die Wiederholung des Forschungskolloquiums gilt § 16 Abs. 4; für die Wiederholung der 

Masterarbeit gilt § 15 Abs. 12. 

(6) Kann eine Prüfungsleistung nicht mehr erbracht oder wiederholt werden, ist die Masterprüfung 

endgültig nicht bestanden und eine Fortführung des Studiums in demselben Masterstudiengang 

nicht mehr möglich. 

(7) Ist die Masterprüfung endgültig nicht bestanden, so erteilt der Prüfungsausschuss der Kandida-

tin oder dem Kandidaten hierüber einen schriftlichen Bescheid. Ist die Masterarbeit gem. § 4 Abs. 

2 oder § 15 Abs. 12 erstmals nicht bestanden, so erteilt der Prüfungsausschuss ebenfalls einen 

Bescheid, der auch darüber Auskunft gibt, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang und inner-
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halb welcher Frist die Prüfung wiederholt werden kann. Der Bescheid über die endgültig nicht be-

standene Masterprüfung oder die nicht bestandene Masterarbeit ist mit einer Rechtsbehelfsbeleh-

rung zu versehen. 

 

§ 19 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Wenn die Kandidatin oder der Kandidat zu einem ordnungsgemäß festgesetzten und mitgeteil-

ten Termin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder wenn sie oder er nach Beginn der Prüfung 

ohne triftige Gründe zurücktritt, wird die jeweilige Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) 

bewertet. Prüfungen gelten auch dann als nicht bestanden, wenn sie die Kandidatin oder der Kan-

didat nicht innerhalb der vorgesehenen Fristen abgelegt hat. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche 

Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 

(2) Die für das Versäumnis oder den Rücktritt von einer Klausur oder einer mündlichen Prüfung 

geltend gemachten Gründe müssen dem Prüfungsausschuss unverzüglich, also spätestens am 

dritten Werktag nach dem versäumten Prüfungstermin, schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht 

werden. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe an, wird ein neuer Termin anberaumt; wenn 

die Kandidatin oder der Kandidat zu diesem neuen Termin ohne triftige Gründe nicht erscheint 

oder wenn sie oder er nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe zurücktritt, wird die jeweilige 

Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Erfolgen Versäumnis oder Rücktritt wegen 

Krankheit der Kandidatin oder des Kandidaten, so muss dies durch ein ärztliches Attest nachge-

wiesen werden. Wird bei einer Modulprüfung erstmalig eine Prüfungsunfähigkeit vorgetragen, so 

ist diese durch ein einfaches ärztliches Attest, welches die Prüfungsunfähigkeit und deren Zeit-

raum bescheinigt, glaubhaft zu machen. Wird im Rahmen der gleichen Modulprüfung zum zweiten 

Mal eine Prüfungsunfähigkeit vorgetragen, so ist diese durch die Vorlage eines ärztlichen Attestes, 

welches den Zeitpunkt der ärztlichen Behandlung, die Symptome und den Zeitraum der Erkran-

kung bescheinigt, oder eines Amtsarztes ohne Angabe der Symptome glaubhaft zu machen. Wird 

im Rahmen der gleichen Modulprüfung zum dritten Mal oder häufiger eine Prüfungsunfähigkeit 

vorgetragen, so ist diese durch die Vorlage eines amtsärztlichen Attestes, welches den Zeitpunkt 

der ärztlichen Behandlung, die Symptome und den Zeitraum der Erkrankung bescheinigt, glaubhaft 

zu machen. Ein Rücktritt nach Beginn einer Klausur oder einer mündlichen Prüfung ist stets durch 

ein solches amtsärztliches Attest glaubhaft zu machen. Eine Verpflichtung zur Angabe der ärztli-

chen Diagnose ist nicht zulässig. Der Krankheit der Kandidatin oder des Kandidaten steht die 

Krankheit eines von ihr oder ihm überwiegend allein zu versorgenden Kindes oder pflegebedürfti-

gen Angehörigen gleich. 

(3) Im Fall einer akuten Erkrankung während der Bearbeitung einer Hausarbeit kann der Prüfungs-

ausschuss die Bearbeitungszeit auf Antrag um die Dauer der Erkrankung verlängern. Die Erkran-

kung ist dem Prüfungsausschuss unverzüglich, spätestens jedoch am dritten Werktag nach Beginn 

der Erkrankung durch ärztliches Attest, welches den Zeitpunkt der ärztlichen Behandlung, die 

Symptome und die Dauer der Erkrankung enthält, glaubhaft zu machen. § 14 Abs. 5 bleibt unbe-

rührt. 

(4) Versucht die Kandidatin oder der Kandidat das Ergebnis einer Prüfung durch Täuschung oder 

Mitsichführen nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, oder erweist sich eine Erklärung ge-

mäß Absatz 5 als unwahr, gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) 

absolviert. Auf § 7 Abs. 6 wird verwiesen.  Stört eine Kandidatin oder ein Kandidat den ordnungs-

gemäßen Ablauf einer Prüfung, kann sie oder er von der jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen 

Prüfer oder Aufsichtführenden in der Regel nach Abmahnung von der Fortsetzung der Prüfungs-
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leistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht 

ausreichend“ (5,0) absolviert.  

(5) Die Kandidatin oder der Kandidat kann innerhalb einer Frist von einem Monat verlangen, dass 

Entscheidungen nach Absatz 3 Satz 1 und 2 vom Prüfungsausschuss überprüft werden. Belasten-

de Entscheidungen sind der Kandidatin oder dem Kandidaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen, 

zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Der Kandidatin oder dem Kan-

didaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(6) Bei schriftlichen Prüfungsleistungen gemäß § 13 mit Ausnahme von Klausuren sowie bei der 

Masterarbeit gemäß § 15 hat die oder der Studierende bei der Abgabe der Arbeit eine schriftliche 

Erklärung beizufügen, dass  die Arbeit selbständig verfasst und  ausschließlich die angegebenen 

Quellen und Hilfsmittel verwendet wurden und von der Ordnung zur Sicherung guter wissenschaft-

licher Praxis in Forschung und Lehre und zum Verfahren zum Umgang mit wissenschaftlichem 

Fehlverhalten Kenntnis genommen wurde. Wird eine solche Erklärung nicht abgegeben oder er-

weist sich eine solche Erklärung als unwahr oder liegt ein sonstiger Täuschungsversuch oder ein 

Ordnungsverstoß bei der Erbringung von Prüfungsleistungen vor, gelten die Absätze 3 und 4 ent-

sprechend. 

(7) Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 6 gelten für Studienleistungen entsprechend. 

 

§ 20 

Zeugnis, Urkunde, Diploma Supplement 

(1) Hat eine Kandidatin oder ein Kandidat die Masterprüfung bestanden, so erhält sie oder er über 

die Ergebnisse unverzüglich, in der Regel innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe der 

letzten bestandenen Prüfungsleistung, ein Zeugnis. Das Zeugnis enthält die Noten der Modulprü-

fungen, der Masterarbeit, des Forschungskolloquiums und die Gesamtnote (§ 17 Abs. 3). Die je-

weils erworbenen Leistungspunkte sind anzugeben. Ferner enthält das Zeugnis das Thema der 

Masterarbeit. Werden Modulprüfungen an einer anderen Hochschule abgelegt und anerkannt, wird 

der Name der Hochschule, an der die Modulprüfungen abgelegt wurden, im Zeugnis genannt.        

Zusätzlich zu der Gesamtnote werden Einstufungstabellen gemäß ECTS-Leitfaden ausgegeben, 

sofern die hierzu erforderlichen Daten vorliegen. Erbrachte zusätzliche, nicht verpflichtend vorge-

schriebene Studien- und Prüfungsleistungen werden in geeigneter Weise bescheinigt; solche Leis-

tungen werden nicht auf die Gesamtnote angerechnet. 

(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden 

ist. Das Zeugnis ist von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses oder der Dekanin 

oder dem Dekan des Fachbereichs zu unterzeichnen und mit dem Stempel des Fachbereiches 

oder dem Siegel des Landes zu versehen.  

(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird der Kandidatin oder dem Kandidaten eine Urkunde ausge-

händigt, die die Verleihung des Grades eines Master of Science in International Economics and 

Public Policy beurkundet. Die Urkunde trägt das Datum des Zeugnisses. Sie wird von der oder 

dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses oder der Dekanin oder dem Dekan des Fachbereichs 

unterzeichnet und mit dem Stempel des Fachbereiches oder dem Siegel des Landes versehen.  

(4) Zusätzlich erhält die Absolventin oder der Absolvent ein Diploma Supplement (DS) entspre-

chend dem „Diploma Supplement Model“ von Europäischer Union/Europarat/UNESCO. Es ist von 

der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses oder der Dekanin oder dem Dekan zu un-

terzeichnen. Als Darstellung des nationalen Bildungssystems (DS-Abschnitt 8) ist der zwischen 

KMK und HRK abgestimmte Text in der jeweils geltenden Fassung zu verwenden. Das Diploma 

Supplement enthält insbesondere Angaben über die Hochschule, die Art des Abschlusses, das 
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Studienprogramm, die Zugangsvoraussetzungen, die Studienanforderungen und den Studienver-

lauf sowie über das deutsche Studiensystem.  

(5) Zeugnis, Urkunde und Diploma Supplement sind deutsch- und englischsprachig verfasst. Auf 

Antrag können die Dokumente zusätzlich in einer anderen gängigen Fremdsprache abgefasst 

werden; die Kosten hierfür trägt erforderlichenfalls die Absolventin oder der Absolvent. Bei Zeug-

nissen, Urkunden und Diploma Supplements, die nicht deutschsprachig verfasst sind, ist die      

Verwendung elektronischer Unterschriften oder Faksimilestempel zulässig. 

(6) Studierende, die die Universität ohne Abschluss verlassen oder ihr Studium an der Universität 

in einem anderen Studiengang fortsetzen, erhalten auf Antrag und gegen Vorlage der entspre-

chenden Nachweise eine zusammenfassende Bescheinigung über erbrachte Studien- und Prü-

fungsleistungen. Der Antrag ist schriftlich unter Beifügung der erforderlichen Unterlagen an den 

Prüfungsausschuss zu richten. 

 

III. Schlussbestimmungen 

 

§ 21 

Ungültigkeit der Masterprüfung 

(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer Studien- oder Prüfungsleistung getäuscht und 

wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungs-

ausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Studien- oder Prüfungsleistungen, bei deren Er-

bringung die Kandidatin oder der Kandidat getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prü-

fung oder die Studienleistung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. Die Prüferinnen 

oder Prüfer werden vorher gehört.  

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die 

Kandidatin oder der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aus-

händigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung ge-

heilt. Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so ent-

scheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes. 

(3) Der Kandidatin oder dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu 

geben. 

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis, das Diploma Supplement und gegebenenfalls der entspre-

chende Studiennachweis sind einzuziehen und gegebenenfalls neu zu erteilen. Mit diesen Doku-

menten ist auch die Masterurkunde einzuziehen, wenn die Prüfung aufgrund einer Täuschungs-

handlung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 

2 ist nach einer Frist von zwei Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 

 

§ 22 

Widerspruch 

Gegen Prüfungsentscheidungen kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Prüfungs-

entscheidung beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses schriftlich Widerspruch eingelegt wer-

den. Über den Widerspruch entscheidet der Prüfungsausschuss. 
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§ 23 

Informationsrecht der Kandidatin oder des Kandidaten 

(1) Die Kandidatin oder der Kandidat kann sich vor Abschluss der Masterprüfung über Ergebnisse 

(Noten) ihrer oder seiner Studien- und Prüfungsleistungen informieren. 

(2) Der Kandidatin oder dem Kandidaten wird auf schriftlichen Antrag Einsicht in ihre oder seine 

Prüfungsakten einschließlich der Masterarbeit und die darauf bezogenen Gutachten und in die 

Prüfungsprotokolle gewährt. Die Einsichtnahme ist auch bei noch nicht abgeschlossener Master-

prüfung möglich. 

(3) Der Antrag ist binnen eines Jahres nach dem Ablegen einer Prüfungsleistung bei der oder dem 

Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsaus-

schusses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

 

 

§ 24  

Prüfungsverwaltungssystem 

(1) Die Prüfungsverwaltung erfolgt in der Regel unter Nutzung eines elektronischen Prüfungsver-

waltungssystems. Dies umfasst insbesondere die An- und Abmeldung zu Lehrveranstaltungen und 

Prüfungen, die Übermittlung von Dokumenten und die Bekanntgabe der Ergebnisse von Studien- 

und Prüfungsleistungen.  

(2) Die Studierenden sind verpflichtet, die integrierte Studien- und Prüfungsverwaltung sowie den 

von der JGU Mainz bereitgestellten persönlichen E-Mail-Account regelmäßig zu nutzen. 

 

 

 

§ 25 

In-Kraft-Treten 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz in 

Kraft.  

 

Mainz, den 11. Januar 2012 

Die Dekanin / Der Dekan 

des Fachbereichs Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 

der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

Univ.-Prof. Dr. Roland Euler 
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 Anhang zu den §§ 5, 6, 11-14: Modulplan 

Das Studium gliedert sich in die folgenden Pflichtmodule und Wahlpflichtmodule: 

I. Pflichtmodule 

Die Pflichtmodule bestehen aus dem Modul Research and Teaching und aus den Basismodulen in Interna-

tional Trade, Development and Growth, Principles of Public Economics und Advanced Macroeconomics. 

Modul Research and Teaching 

Lehrveranstaltung Art  Regel-

semester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

A) Studies and Re-

search in Eco-

nomics 

S 1 Pfl 2  3  Schriftliche 

Prüfung (Be-

standen/ Nicht-

bestanden) 

 

B) Introductory 

Econometrics 

V 1 WPfl 2 3   

C) Teaching of Tu-

torials 

PÜ 1 oder 2 WPfl 2 3    

Modulprüfung: Klausur zu B) (60 min) oder praktische Prüfung zu C) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

Von den zwei Wahlpflichtveranstaltungen muss eine gewählt werden.  

 

Basismodul International Trade 

Lehrveranstaltung Art  Regel-

semester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

International Trade V+Ü 1 Pfl 2+2 3+3   

Modulprüfung: Klausur (60 min) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

Basismodul Development and Growth 

Lehrveranstaltung Art  Regel-

semester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Development and 

Growth 

V+Ü 1 Pfl 2+2 3+3   

Modulprüfung: Klausur (60 min) 

Gesamt  4 SWS 6LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

Basismodul Principles of Public Economics 

Lehrveranstaltung Art  Regel-

semester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Principles of Public 

Economics 

V+Ü 1 Pfl 2+2  3+3    

Modulprüfung: Klausur (60 min) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 
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Basismodul Advanced Macroeconomics 

Lehrveranstaltung Art  Regel-

semester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Advanced Macroeco-

nomics 

V+Ü 1 Pfl 2+2  3+3    

Modulprüfung: Klausur (60 min) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

II. Wahlpflichtmodule 

Die Wahlpflichtmodule unterteilen sich in volkswirtschaftliche und nicht-volkswirtschaftliche Wahlpflichtmodu-

le. Die volkswirtschaftlichen Wahlpflichtmodule entfallen auf die drei Schwerpunkte 

1. International Economics, 

2. Public Policy, 

3. Statistics and Econometrics. 

Die nicht-volkswirtschaftlichen Module entfallen auf den Bereich Betriebswirtschaftslehre oder auf die Berei-

che Mathematik, Psychologie oder Politikwissenschaften (nicht-wirtschaftswissenschaftliche Module). 

Zu absolvieren sind Aufbaumodule im Umfang von 48 LP sowie zwei Forschungsmodule zu je 6 LP. Hierbei 

ist folgendes zu beachten: 

• Die Module sind bei der Anmeldung einem Schwerpunkt zugeordnet.  

• Es müssen mindestens vier Aufbaumodule sowie ein Forschungsmodul im Volkswirtschaftlichen Be-

reich absolviert werden. 
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1. Wahlpflichtmodule in International Economics 

a. Aufbaumodule in International Economics 

International Macroeconomics 

Lehrveranstaltung Art  Regel-

semes-

ter 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

International Macroeco-

nomics 

V+Ü 2 Pfl 2+2  3+3    

Modulprüfung: Klausur (60 min) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

International Financial Markets 

Lehrveranstaltung Art  Regel-

semes-

ter 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

International Financial 

Markets 

V+Ü 2 Pfl 2+2 3+3   

Modulprüfung: Klausur (60 min) oder Hausarbeit und Referat 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

Global Imbalances and External Adjustment 

Lehrveranstaltung Art  Regel-

semes-

ter 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Global Imbalances and 

External Adjustment 

V+Kol 3 Pfl 2+2  3+3   

Modulprüfung: Klausur (60 min) oder Hausarbeit und Referat 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

Trade Policy 

Lehrveranstaltung Art  Regel-

semes-

ter 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Trade Policy V+Ü 2  Pfl 2+2  3+3   

Modulprüfung: Klausur (60 min) oder Hausarbeit und Referat 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

Recent Advances in International Trade 

Lehrveranstaltung Art  Regel-

semes-

ter 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Recent Advances in 

International Trade 

V+Ü 2  Pfl 2+2  3+3   
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Modulprüfung: Klausur (60 min) oder Hausarbeit und Referat 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

Economic geography, regional and urban economics 

Lehrveranstaltung Art  Regel-

semes-

ter 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Economic geography, 

regional and urban eco-

nomics 

V+Ü 2  Pfl 2+2  3+3   

Modulprüfung: Klausur (60 min) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

International Monetary Economics 

Lehrveranstaltung Art  Regel-

semes-

ter 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

International Monetary 

Economics 

V+Ü 2  Pfl 2+2  3+3   

Modulprüfung: Klausur (60 min) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

European Integration 

Lehrveranstaltung Art  Regel-

semes-

ter 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

European Integration V+Ü 2  Pfl 2+2  3+3   

Modulprüfung: Klausur (60 min) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

Unregelmäßig angebotene Aufbaumodule 

Topics in International Economics 

Lehrveranstaltung Art  Regel-

semes-

ter 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Topics in International 

Economics 

V+Ü 2 oder 3 Pfl 2+2  3+3   

Modulprüfung: Klausur (60 min) oder Hausarbeit und Referat 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 
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Topics in International Finance 

Lehrveranstaltung Art  Regel-

semes-

ter 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Topics in International 

Finance 

V+Ü 2 oder 3 Pfl 2+2  3+3   

Modulprüfung: Klausur (60 min) oder Hausarbeit und Referat 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

b. Forschungsmodul in International Economics 

Forschungsmodul International Economics 

Lehrveranstaltung Art  Regel-

semes-

ter 

Ver-

pflich-

tungs-

grad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modul-

teilprü-

fung 

Seminar International 

Economics 

HS 2 oder 3 WPfl 2  6   

Seminar International 

Finance  

HS 2 oder 3 WPfl 2  6   

Seminar International 

Economic Policy 

HS 2 oder 3 WPfl 2  6    

Seminar International 

Trade 

HS 2 oder 3 WPfl 2 6   

Seminar Development 

and Growth 

HS 2 oder 3 WPfl 2 6   

Seminar Macroeco-

nomics and Monetary 

Economics 

HS 2 oder 3 WPfl 2  6    

Modulprüfung  Hausarbeit und Referat 

Gesamt  2 SWS 6 LP  

Zugangs-

voraussetzungen 

Keine 

 
2. Wahlpflichtmodule in Public Policy 

a. Aufbaumodule in Public Policy 

Collective Decision Making and Applied Public Policy 

Lehrveranstaltung Art  Regel-

semes-

ter 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Fiscal Federalism V+Ü 3  Pfl 2+2  3+3    

Modulprüfung: Klausur (60 min 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

Economic Decision Making and Strategic Interaction 

Lehrveranstaltung Art  Regel-

semes-

ter 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 
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Economic Decision 

Making and Strategic 

Interaction 

V+Ü 3 Pfl 2+2  3+3    

Modulprüfung: Klausur (60 min) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

 

Behavioral and Experimental Economics 

Lehrveranstaltung Art  Regel-

semes-

ter 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Behavioral and Experi-

mental Economics 

V+Ü 2 oder 3 Pfl 2+2  3+3    

Modulprüfung: Klausur (60 min 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

Theoretical Labour Economics 

Lehrveranstaltung Art  Regel-

semes-

ter 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Theoretical Labour 

Economics 

V+Ü 2 Pfl 2+2  3+3    

Modulprüfung: Klausur (60 min) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

Economics of Education 

Lehrveranstaltung Art  Regel-

semes-

ter 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Economics of Education V+Ü 2 Pfl 2+2  3+3    

Modulprüfung: Klausur (60 min) oder Hausarbeit mit Präsentation 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

Unregelmäßig angebotene Aufbaumodule 

Advanced Digital Economics 

Lehrveranstaltung Art  Regel-

semes-

ter 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Advanced Digital Eco-

nomics 

V+Ü 3  Pfl 2+2  3+3   

Modulprüfung: Klausur (60 min) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 
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 Topics in Advanced Public Policy 

Lehrveranstaltung Art  Regel-

semes-

ter 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Topics in Advanced 

Public Policy 

V+Ü 2 Pfl 2+2  3+3    

Modulprüfung: Klausur (60 min) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

 Topics in Macroeconomics and Labor 

Lehrveranstaltung Art  Regel-

semes-

ter 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Topics in Macroeco-

nomics and Labor 

V+Ü 2 Pfl 2+2  3+3    

Modulprüfung: Klausur (60 min) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

 Topics in Empirical Economics 

Lehrveranstaltung Art  Regel-

semes-

ter 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Topics in Empirical 

Economics 

V+Ü 2 Pfl 2+2  3+3    

Modulprüfung: Klausur (60 min) oder Hausarbeit mit Präsentation 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

b. Forschungsmodul in Public Policy 

Forschungsmodul Public Policy 

Lehrveranstaltung Art  Regel-

semes-

ter 

Ver-

pflich-

tungs-

grad  

SWS LP Studien-

leistung  

Modulteilprü-

fung 

Seminar Public Eco-

nomics 

HS 2 oder 3 WPfl 2  6    

Seminar Microecono-

mics 

HS 2 oder 3 WPfl 2  6    

Seminar Behavioral 

Economics 

HS 2 oder 3 WPfl 2  6    

Seminar Macroecono-

mics and Labour 

HS 2 oder 3 WPfl 2 6   

Seminar Decision Mak-

ing 

HS 2 oder 3 WPfl 2  6    

Seminar Digital Eco-

nomics 

HS 2 oder 3 WPfl 2  6    
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Seminar Population 

Economics 

HS 2 oder 3 WPfl 2 6   

Modulprüfung  Hausarbeit und Referat 

Gesamt  2 SWS 6 LP  

Zugangsvoraus-

setzung 

Keine 

 
3. Wahlpflichtmodule in Statistics and Econometrics 

a. Aufbaumodule in Statistics and Econometrics 

 

        

        

  

     

  

 

Microeconometrics A: 

Causal inference & advanced techniques 

Lehrveranstaltung Art  Regel-

semes-

ter 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Microeconometrics A: 

Causal inference & ad-

vanced techniques 

V+Ü 2  Pfl 2+2  3+3   

Modulprüfung: Klausur (60 min) oder Hausarbeit mit Präsentation 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

Microeconometrics B: Limited Dependent Variables and Sample Selection 

Lehrveranstaltung Art  Regel-

semes-

ter 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Microeconometrics B: 

Limited Dependent Var-

iables and Sample Sec-

tion 

V+Kol 3 Pfl 2+2  3+3    

Modulprüfung: Klausur (60 min) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 
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Advanced Time Series Analysis 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Advanced Time Series 

Analysis 

V+Ü 2 Pfl 2+2 3+3 keine keine  

Modulprüfung: Klausur (60 min) oder Hausarbeit mit Präsentation 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

 Introduction to Computational Statistics and Data Analysis 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Introduction to Compu-

tational Statistics and 

Data Analysis 

V+Ü 3 Pfl 2+2 3+3 keine keine  

Modulprüfung: Klausur (60 min) oder Hausarbeit mit Präsentation 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

 Data Governance 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

 V+Ü 3 Pfl 2+2 3+3 keine keine  

Modulprüfung: Hausarbeit oder Präsentation oder Hausarbeit und Präsentation 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

 Official Statistics and Survey Methods 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

 V+Ü 3 Pfl 2+2 3+3 keine keine  

Modulprüfung: Hausarbeit oder Präsentation oder Hausarbeit und Präsentation 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

Unregelmäßig angebotene Aufbaumodule 

Economic Analysis of Micro Data 

Lehrveranstaltung Art  Regel-

semes-

ter 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Economic Analysis of 

Micro Data 

V+Ü 3 Pfl 2+2  3+3   

Modulprüfung: Klausur (60 min) oder Hausarbeit mit Präsentation 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 
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Topics in Statistics and Econometrics 

Lehrveranstaltung Art  Regel-

semes-

ter 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Topics in Statistics and 

Econometrics 

V+Ü 2 oder 3 Pfl 2+2  3+3   

Modulprüfung: Klausur (60 min) oder Hausarbeit und Referat 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

b. Forschungsmodule in Statistics and Econometrics 

Forschungsmodul Statistics and Econometrics 

Lehrveranstaltung Art  Regel-

semes-

ter 

Ver-

pflich-

tungs-

grad  

SWS LP Studien-

leistung  

Modulteilprü-

fung 

Seminar Statistics and 

Econometrics 

HS 2 oder 3 WPfl 2 6   

        

Seminar Health     

Econometrics 

HS 2 oder 3 WPfl 2 6   

        

Modulprüfung  Hausarbeit und Referat 

Gesamt  2 SWS 6 LP  

Zugangsvoraus-

setzungen 

Keine 

 

4. Forschungsmodul des freien Teils 

Forschungsmodul International Economics/Public Policy 

Lehrveranstaltung Art  Regel-

semes-

ter 

Verpflich-

tungs-grad  

SWS LP Studienle-

istung  

Modulteilprü-

fung 

Seminar Financial 

Services 

HS 2 oder 3 WPfl 2  6   

Seminar Financial 

Markets 

HS 2 oder 3 WPfl 2  6    

Seminar Corporate 

Finance 

HS 2 oder 3 WPfl 2  6   

Seminar Corporate 

Governance 

HS 2 oder 3 WPfl 2 6   

Modulprüfung  Hausarbeit und Referat  

Gesamt  2 SWS 6 LP  

Zugangsvoraus-

setzungen 

Keine 

 

5. Betriebswirtschaftliche Module des freien Teils  
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Financial Accounting 

Internationale Rechnungslegung 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Internationale Rech-

nungslegung 

V 1 Pfl 2 3 keine keine  

Internationale Rech-

nungslegung 

Ü 1 Pfl 2 3 keine keine 

International Accounting V 1 WPfl 2 3 keine keine  

International Accounting Ü 1 WPfl 2 3 keine keine 

 Von den zwei angebotenen Lehrveranstaltungen Internationale Rechnungsle-

gung und International Accounting ist eine zu wählen. 

Modulprüfung: Klausur (60 min) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung keine 

 

Konzernrechnungslegung 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Konzernrechnungsle-

gung 

V 2 Pfl 2 3 keine keine  

Konzernrechnungsle-

gung 

Ü 2 Pfl 2 3 keine Keine 

Modulprüfung: Klausur (60 min) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

Jahresabschlusspolitik und Jahresabschlussanalyse 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Jahresabschlusspolitik 

und Jahresabschluss-

analyse 

V 2 Pfl 2 3 keine keine  

Jahresabschlusspolitik 

und Jahresabschluss-

analyse 

Ü 2 Pfl 2 3 keine Keine 

Modulprüfung: Klausur (60 min) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

Unternehmensbewertung 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Unternehmensbewer-

tung 

V 3 Pfl 2 3 keine keine  

Unternehmensbewer-

tung 

Ü 3 Pfl 2 3 keine Keine 

Modulprüfung: Klausur (60 min) 
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Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

Aktuelle Themen der Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung I 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Aktuelle Themen der 

Rechnungslegung und 

Wirtschaftsprüfung I 

V 3 Pfl 3 6 keine keine  

Modulprüfung: Klausur (60 min) 

Gesamt  3 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung keine 

 

Aktuelle Themen der Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung II 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Aktuelle Themen der 

Rechnungslegung und 

Wirtschaftsprüfung II 

V 2 Pfl 3 6 keine keine  

Modulprüfung: Klausur (60 min) 

Gesamt  3 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung keine 

 

Ausgewählte Bereiche der Kapitalmarktorientierten Rechnungslegung 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Ausgewählte Bereiche 

der Kapitalmarktorien-

tierten Rechnungsle-

gung 

V 3 Pfl 3 6 keine keine  

Modulprüfung: Klausur (60 min) 

Gesamt  3 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung keine 

 

Taxation 

Besteuerung von Personen- und Kapitalgesellschaften 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Besteuerung von Per-

sonen- und Kapitalge-

sellschaften 

V 2 Pfl 2 3 keine keine  

Besteuerung von Per-

sonen- und Kapitalge-

sellschaften 

Ü 2 Pfl 2 2 Keine keine 

Modulprüfung: Klausur (60 min) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung keine 

 



Ordnung für die Prüfung im Masterstudiengang International Economics and Public Policy   36 

Internationale Ertragsbesteuerung 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Internationale Ertrags-

besteuerung 

V 3 Pfl 2 3 keine keine  

Internationale Ertrags-

besteuerung 

Ü 3 Pfl 2 3 keine keine 

Modulprüfung: Klausur (60 min) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

Steuerbilanzen 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Steuerbilanzen V 2 Pfl 2 3 keine keine  

Steuerbilanzen Ü 2 Pfl 2 3 keine Keine 

Modulprüfung: Klausur (60 min) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

Besteuerung nationaler und internationaler Strukturen und Umstrukturierungen 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Besteuerung nationaler 

und internationaler 

Strukturen und Um-

strukturierungen 

V  3 Pfl 2   3   keine   

Besteuerung nationaler 

und internationaler 

Strukturen und Um-

strukturierungen 

V 3 Pfl 2  3  keine   

Modulprüfung: Klausur (60 min) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

Steuerrecht I 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Allgemeines Steuer-

recht 

V  3 Pfl 2   2   keine  

Einkommenssteuerrecht V 3 Pfl 2  2  keine Keine 

Übung im Steuerrecht Ü 3 Pfl 2 2 keine Keine 

Modulprüfung: Klausur (120 min) 

Gesamt  6 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

Steuerrecht II 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 



Ordnung für die Prüfung im Masterstudiengang International Economics and Public Policy   37 

Unternehmenssteuer-

recht 

V  2 Pfl 2 2 keine  

Umsatzsteuerrecht V 2 Pfl 2 2 keine keine 

Übung im Steuerrecht Ü 2 Pfl 2 2 keine keine 

Modulprüfung: Klausur (120 min) 

Gesamt  6 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung keine 

 

Corporate Governance 

Corporate Governance deutscher Unternehmen 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Corporate Governance 

deutscher Unternehmen 

V 1 Pfl 2 3 keine keine  

Corporate Governance 

deutscher Unternehmen 

Ü 1 Pfl 2 3 keine keine 

Modulprüfung: Klausur (60 min) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung keine 

Empirical Corporate Governance 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Empirical Corporate 

Governance 

V 3 Pfl 2 3 keine keine  

Empirical Corporate 

Governance 

Ü 3 Pfl 2 3 keine keine 

Modulprüfung: Klausur (60 min, 100%) oder Klausur (60 min, 60%) und Referat (40%) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung keine 

 

Corporate Risk Management 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Corporate Risk Ma-

nagement 

V 3 Pfl 2 3 keine keine  

Corporate Risk Ma-

nagement 

Ü 3 Pfl 2 3 keine keine 

Modulprüfung: Klausur (60 min) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung keine 

 

Wirtschaftsprüfung 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Wirtschaftsprüfung V 2 Pfl 2 3 keine keine  

Wirtschaftsprüfung Ü 2 Pfl 2 3 keine Keine 

Modulprüfung: Klausur (60 min) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  
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Zugangsvoraussetzung Keine 

 

Management Accounting 

Performancemessung und Anreizgestaltung 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Performancemessung 

und Anreizgestaltung 

V 1 Pfl 2 3 keine keine  

Performancemessung 

und Anreizgestaltung 

Ü 1 Pfl 2 3 keine keine 

Modulprüfung: Klausur (90 min) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung keine 

 

Kostenmanagement 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Kostenmanagement V 2 Pfl 2 3 keine keine  

Kostenmanagement Ü 2 Pfl 2 3 keine Keine 

Modulprüfung: Klausur (60 min) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

Value Based Management 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Value Based Manage-

ment 

V 3 Pfl 2 3 keine keine  

Value Based Manage-

ment 

Ü 3 Pfl 2 3 keine Keine 

Modulprüfung: Klausur (60 min) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 
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Financial Services 

Asset Management 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Asset Management V 2 Pfl 2 3 keine keine  

Asset Management Ü 2 Pfl 2 3 keine keine 

Modulprüfung: Klausur (60 min) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung keine 

 

Private Equity 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Private Equity V 3 Pfl 2 3 keine keine  

Private Equity Ü 3 Pfl 2 3 keine keine 

Modulprüfung: Klausur (60 min) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

Risikomanagement 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Risikomanagement V 3 Pfl 2 3 keine keine  

Risikomanagement Ü 3 Pfl 2 3 keine keine 

Modulprüfung: Klausur (60 min) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

Corporate Finance 

Advanced Corporate Finance  

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Advanced Corporate 

Finance  

V 1 Pfl 2 3 keine keine  

Advanced Corporate 

Finance  

Ü 1 Pfl 2 3 keine keine 

Modulprüfung: Klausur (60 min) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung keine 

 

Behavioral Finance 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Behavioral Finance V 2 Pfl 2 3 keine keine  

Behavioral Finance Ü 2 Pfl 2 3 keine keine 

Modulprüfung: Klausur (60 min, 60%) und Referat (40%) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  
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Zugangsvoraussetzung keine 

 

Case Based Corporate Finance I 

Lehrveranstaltung Art  Regel- 

semester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studien- 

leistung  

Modul-

teil- 

prüfung 

Case Based Corporate 

Finance 

S  2 Pfl 4 6 keine keine  

Modulprüfung: Hausarbeit (60%) und Referat (40%) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung keine 

 

Logistics and Management 

Management Science/Operations Research 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Management Sci-

ence/Operations Rese-

arch 

V 3 Pfl 2 3 keine keine  

Management Sci-

ence/Operations Rese-

arch 

Ü 3 Pfl 2 3 keine keine 

Modulprüfung: Klausur (60 min) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung keine 

 

Transportation I  

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Transportation I V 2 Pfl 2 3 keine keine  

Transportation I Ü 2 Pfl 2 3 keine Keine 

Modulprüfung: Klausur (60 min) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

Programming Operations Research Models and Methods 

Lehrveranstaltung Art  Regels-

emester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Programming Opera-

tions Research Models 

and Methods 

ProjS  2 Pfl 2 3 keine keine  

Programming Opera-

tions Research Models 

and Methods 

Ü  2 Pfl 2 3 keine keine  

Modulprüfung: Referat 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung keine 
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Location Planning and Network Design 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Location Planning and 

Network Design 

V 3 Pfl 2 3 keine keine  

Location Planning and 

Network Design 

Ü 3 Pfl 2 3 keine keine  

Modulprüfung: Klausur (60 min) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

Information Systems 

Projekte in Entwicklung von betrieblichen Informationssystemen 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Projekte in Entwicklung 

von betrieblichen Infor-

mationssystemen 

V 3 Pfl 2 3 keine keine  

Projekte in Entwicklung 

von betrieblichen Infor-

mationssystemen 

Ü  3 Pfl 2 3 keine keine  

Modulprüfung: Hausarbeit (50%) und Referat (50%) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

Projekte in Intelligent Information Systems 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Projekte in Intelligent 

Information Systems 

V 2 Pfl 2 3 keine keine  

Projekte in Intelligent 

Information Systems 

Ü  2 Pfl 2 3 keine keine  

Modulprüfung: Hausarbeit (50%) und Referat (50%) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

Projekte in Digitale Geschäftsprozesse 

Lehrveranstaltung Art  Regels-

emester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Projekte in Digitale Ge-

schäftsprozesse - Erhe-

ben, entwerfen und 

entwickeln mit BPMN im 

agilen Umfeld 

Ü 2 Pfl 4 6 keine keine  

Modulprüfung: Hausarbeit (50%) und Referat (50%) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung keine 
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Airline Strategies 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Airline Strategies I V 2 Pfl 4 3 keine keine  

Modulprüfung: Klausur (60 min) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

Projekte in Data Analytics 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Projekte in Data Analy-

tics 

V 3 Pfl 2 3 keine keine  

Projekte in Data Analy-

tics 

Ü 3 Pfl 2 3 keine keine 

Modulprüfung: Hausarbeit (50%) und Referat (50%) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung keine 

 

Projektarbeit in Wirtschaftsinformatik 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Projektarbeit Proj 2/3 Pfl 4 6 keine keine  

Modulprüfung: Hausarbeit 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung keine 

 

Projekte in Computational Intelligence 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Projekte in Computatio-

nal Intelligence 

V 2 Pfl 2 3 keine keine  

Projekte in Computatio-

nal Intelligence 

Ü 2 Pfl 2 3 keine keine  

Modulprüfung: Referat 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

Einführung in die Programmierung 

Lehrveranstaltung Art  Regel-

semester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Einführung in die Pro-

grammierung 

V 2/ 3 Pfl 2 3  keine keine 

Einführung in die Pro-

grammierung 

Ü 2/ 3 Pfl 2 3 keine keine 

Modulprüfung: Klausur (120 min) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  
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Zugangsvoraussetzung Keine 

 

Einführung in die Softwareentwicklung 

Lehrveranstaltung Art  Regel-

semester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Einführung in die Soft-

wareentwicklung 

V 2/3 Pfl 2 3 keine keine 

Einführung in die Soft-

wareentwicklung 

Ü 2/3 Pfl 2 3 keine keine 

Modulprüfung: Klausur (120 min) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

Software Engineering/Software-Technik 

Lehrveranstaltung Art  Regel-

semester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Software Enginee-

ring/Software-Technik 

V 3 Pfl 2 3 keine keine 

Software Enginee-

ring/Software-Technik 

Ü 3 Pfl 2 3 keine keine 

Modulprüfung: Klausur (120 min) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

General Management 

Organizational Behavior 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Organizational Behavior V 2 Pfl 2 3 keine keine  

Organizational Behavior Ü  2 Pfl 2 3 keine keine  

Modulprüfung: Klausur (60 min, 60 %) und Referat (40%) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung keine 

 

Marketing 

International Market-Oriented Management 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

International Market-

Oriented Management 

V  3 Pfl 2 3 keine keine  

International Market-

Oriented Management 

Ü  3 Pfl 2 3 keine keine  

Modulprüfung: Klausur (60 min) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung keine 
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Market Research 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Market Research V 2 Pfl 2 3 keine keine  

Market Research Ü 2 Pfl 2 3 keine keine  

Modulprüfung: Klausur (60 min) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung keine 

 

Marketing Instruments 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Marketing Instruments V 2 Pfl 2 3 keine keine  

Marketing Instruments Ü 2 Pfl 2 3 keine keine  

Modulprüfung: Klausur (60 min) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

Marketing Intelligence 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Marketing Intelligence V 3 Pfl 2 3 keine keine  

Marketing Intelligence Ü 3 Pfl 2 3 keine keine  

Modulprüfung: Klausur (60 min) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

Marketing in China und Japan 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Marketing in China und 

Japan 

V 3 Pfl 2 3 keine keine  

Marketing in China und 

Japan 

Ü 3 Pfl 2 3 keine keine  

Modulprüfung: Klausur (60 min) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

Cross-Channel Management and Social Media 

Decision-Making and Consumer Psychology 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Decision-Making and 

Consumer Psychology 

V 3 Pfl 2 3 keine keine  

Decision-Making and 

Consumer Psychology 

Ü 3 Pfl 2 3 keine keine  

Modulprüfung: Klausur (60 min) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  
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Zugangsvoraussetzung keine 

 

The Fabrics of Dreams - Cultural Creation, Consumer Trends and Social Media 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

The Fabrics of Dreams 

– Cultural Creation, 

Consumer Trends, and 

Social Media 

V 2 Pfl 2 3 keine keine  

The Fabrics of Dreams 

– Cultural Creation, 

Consumer Trends, and 

Social Media 

Ü 2 Pfl 2 3 keine keine  

Modulprüfung: Klausur (60 min, 70%) und Hausarbeit (30%) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

Cross Channel Management 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Cross Channel Man-

agement  

V 3 Pfl 2 3 keine keine  

Cross Channel Man-

agement  

Ü 3 Pfl 2 3 keine keine  

Modulprüfung: Klausur (60 min, 70%) und Hausarbeit (30%) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

Management and Digital Transformation 

Management in der digitalen Transformation 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Management in der 

digitalen Transformation 

V  2 Pfl 2 3 keine keine  

Management in der 

digitalen Transformation 

Ü  2 Pfl 2 3 keine keine  

Modulprüfung: Klausur (60 min; 60%) und Referat (40%) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung keine 

 

Projektseminar Management und digitale Transformation 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Management und digita-

le Transformation 

PrS 3 Pfl 4 6 keine keine  

Modulprüfung: Hausarbeit (60%) und Referat (40%) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 
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Quantitative Decision Making  

 Process Mining 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Process Mining V+S 2 Pfl 2+2 3+3 keine keine  

Modulprüfung: Präsentation (50 %) und Hausarbeit (50 %) oder Klausur (60 Min.) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

 
6. Mathematische Module des freien Teils  

Modul Lineare Algebra und Geometrie I 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Lineare Algebra und 

Geometrie I 

V 2 Pfl 4 8 keine keine 

Lineare Algebra und 

Geometrie I 

Ü 2 Pfl 2  4 keine keine 

Modulprüfung: Klausur (120 min) oder mündliche Prüfung (20-30 min) 

Gesamt  6 SWS 12 LP  

Zugangsvoraussetzung keine 

 

Modul Analysis I 

Lehrveranstaltung Art  Regel-

semester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Analysis I V 2 Pfl 4 8 keine keine 

Analysis I Ü 2 Pfl 2  4 keine keine 

Modulprüfung: Klausur (120 min) oder mündliche Prüfung (20-30 min) 

Gesamt  6 SWS 12 LP  

Zugangsvoraussetzung keine 

 

Modul Grundlagen der Stochastik 

Lehrveranstaltung Art  Regelse-

mester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Grundlagen der 

Stochastik 

V 3 Pfl 4 8 keine keine 

Grundlagen der 

Stochastik 

Ü 3 Pfl 2  4 keine keine 

Modulprüfung: Klausur (120 min) oder mündliche Prüfung (20 min) 

Gesamt  6 SWS 12 LP  

Zugangsvoraussetzung keine 

 

Modul Grundlagen der numerischen Mathematik 

Lehrveranstaltung Art  Regel-

semester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Grundlagen der numeri-

schen Mathematik 

V 2 Pfl 4 8 keine keine 
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Grundlagen der numeri-

schen Mathematik 

Ü 2 Pfl 2  4 keine keine 

Modulprüfung: Klausur (120 min) oder mündliche Prüfung (20-30 min) 

Gesamt  6 SWS 12 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

Die näheren Einzelheiten zu den Modulen finden sich im jeweils gültigen Modulhandbuch des Fachs Interna-

tional Economics and Public Policy. 

 
7. Psychologische Module des freien Teils 

Modul Allgemeine Psychologie 

Lehrveranstaltung Art  Regel-

semester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Allgemeine Psychologie 

I: Wahrnehmung und 

Psychophysik 

V 3 Pfl 2 3 keine keine 

Allgemeine Psychologie 

II: Grundlagen der Kog-

nitionspsychologie 

V 2 Pfl 2  3 keine keine 

Modulprüfung: Klausur (90 min) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

Modul Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik 

Lehrveranstaltung Art  Regel-

semester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Persönlichkeitspsycho-

logie und Diagnostik I 

V 3 Pfl 2 3 keine keine 

Persönlichkeitspsycho-

logie und Diagnostik II 

V 2 Pfl 2  3 keine keine 

Modulprüfung: Klausur (90 min) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

8. Politikwissenschaftliches Modul 

International Policy 

Lehrveranstaltung Art  Regel-

semester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

International Policy V 3 Pfl 2 6 keine keine 

Modulprüfung: Klausur (60 min) 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung Keine 

 

9. Wirtschaftswissenschaftliches Tutorium 
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Modul „Tätigkeit als Tutorin oder Tutor“ 

Lehrveranstaltung Art Regel-

semester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS Leistungspunkte Studien- 

leistung  

Tutorium  2/3 Pfl.  6  

Modulprüfung: Zu unterrichten sind Lehrveranstaltungen im Umfang von 4 SWS 

Bewertung durch die betreuende Hochschullehrerin oder den betreuenden Hoch-

schullehrer in einer unangekündigten Lehrprobe* 

Gesamt   6 LP  

*Eine Lehrprobe ist die Demonstration einer Unterrichtsstunde durch eine Tutorin oder einen Tutor vor 

zur Bewertung berechtigten Prüferinnen und Prüfern. Eine Lehrprobe ist eine praktische Prüfung gem. 

§ 14. 

10. Training emotionaler und sozialer Kompetenzen 

Training emotionaler und sozialer Kompetenzen I 

Lehrveranstaltung Art  Regel-

semester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Training emotionaler 

und sozialer Kompeten-

zen I 

KG 3 Pfl 4 6 keine keine 

Modulprüfung: Hausarbeit 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung keine 

In der Lehrveranstaltung Training emotionaler und sozialer Kompetenzen I besteht Anwesenheitspflicht 

gem. § 5 Abs. 3. 

Training emotionaler und sozialer Kompetenzen II 

Lehrveranstaltung Art  Regel-

semester 

Verpflich-

tungsgrad  

SWS LP Studienleis-

tung  

Modulteilprü-

fung 

Training emotionaler 

und sozialer Kompeten-

zen II 

KG 2 Pfl 4 6 keine keine 

Modulprüfung: Hausarbeit 

Gesamt  4 SWS 6 LP  

Zugangsvoraussetzung keine 

In der Lehrveranstaltung Training emotionaler und sozialer Kompetenzen II besteht Anwesenheitspflicht 

gem. § 5 Abs. 3. 

 

Legende: 

 

HS = Hauptseminar 

Kol = Kolloquium 

Pfl = Pflichtlehrveranstaltung 

PrS = Projektseminar 

PÜ = Praktische Übung 

S = Seminar 

Ü = Übung 

V = Vorlesung 
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WPfl = Wahlpflichtlehrveranstaltung 

 

 


